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PRÄSIDENT (um 10 Uhr 20 Min.): Ich
eröffne :die Sitzung. Das PrMoko'll! Ider Ietz
ten Sitwl1Ig Iistgeschäftsondllliul1lgsmäßiig auf
gel'egen; es ,ist unlbeal1lständet 'g,eMieben, diem
nach als gene:hmilgt zu betracMen.

Von derheuü~en Si,tz'llJnlg haben sich ent
schuldigt Abgeordneter Präsident Endl und
Abgeordneter W'egerer.

Ich habe die sten~grap;hischen Protokolle
dier 8. Sitzuinlg ,del' L ,Session dier V. Wahl
perio'de undi ,der 9. Sii<f:lJltnlg der I. Session der
V. Wahlperiode vom 9. und! 16. März 1950
auf die Plätze der Herren Abgeordneten auf
legen ,lassen.

Ich hitte ,im Steno'graphischen ProtokoH zu
vermerken, daß bei der Tflauersitzung .des
Landtages ,all 4. Mai für den ver,ewitgt'en
Larudt'agsabgeordinet,en Landies'hauiptmann a. D.
josef Rei'ther :foli~ellldie Triauengäste 'anwesend
wapen:

IBundespräsident Dr. He!Jl n e r, Bundes
kanzler ,o,r. h.c. In!g. f i g 1, IiI1!nenminist'er
Hel'l11 er, Oberst Kor k i 'Si C hk 0 ,al,s bevoll
mächtigter Vertreter :der sowjdischen Kontroll
kommissio1n, Nationalmt Mi'l1'iser ,a. D. IllIg.
Raa b, Bürg,ermeis,ter von Wien ,or. h. c.
Kö r ne r, Land'ta:gspräs1id1ent vorn Wien
Mal' e k, di'e L'al1'dreshraluptmä1nner Doktor
Kar a '11 (Hurgenlial1ld), !K ra i ne r (Stekr
mark), die Landeshauptmannls'teHtvertreter
Fe r I i t sc h (Kämt,en) 'Ul1Id K e I' Bi (Ober
öst,erreich), alußerdem zia:hlreiche Nationalräte,
Bun'dlesrMe, V,ertretler der Klammern, der lalud
wirtschrafUichefl Körperschaften, der Gemei'l1'de
verheter:ver:bände, viele IBürgeI1mdstler nied1er
österneichischer Oemeilndlen und die Beamtlen
schaH der niederäst'erreiohisohen Lanrdesver
walltu'l1'g.

An dias Präsidium des L\1IIl!dt,alges Is,ind ferner
folgende KondoIenrzschreihen lein!gelanlgt:

Bundesklall1JzleT Dr. h. c. Inlg. F i g I, Bundes
minister für aUSlwärtige Anlgelegenlheiten
Dr. G r!u ibe T, Bundesminister für Fjnanzen
Dr. M la Tgar e t h la, Bundiesminister für
Unterricht Dr. H u 'r di e s, Blullidesminister für
Verkehr Iing. Wal ,dJ b 'r u 11 ne r, BllJIl!dcs
minist,er f'ür soziale Verwaltul1lg M 'a i seI,
S'taatssekretär im Bundlesmi'nistierium für Ver-
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kehr Übe lei !S, ,Sekt,ionscrhref Dr. eh a
10 u P k a f'ür dias P'rasiidium dies B,undes
kamlZ'leramtes Ulnd dressen Bleamtensdhaf:t,
BUl1!des!llat A -cl 1man s e >cl er, P rä'sidrent des
La'nd~a'ges von Kärntm Se.r a in i Ig g, Präsi
drent dies Landt'a'ges von Blurgenland 0 r ,a
ben Ih 0 f e r, St,eUVierlrieter des Präsidenrten
des Landta:ges von S,a.Izb'ufog W i m m er,
La.nrdtesrhauptmann von Sralz'burg Dr. K 1alu S,

Landeshauptmailllll: vo,n Kämt,en Weden i g,
Landesamt,sdir,e!ktor von Oherösterreioh Doktor
R ich ,t e r, L'3Indes,amt'sdiirektor von Tüol
Dr. S I, 0 11, Lande5oamtsdii'pektor von Kämtlen
Ne wo le, Genreralrdlirektor für die 'Post- uilld
Teloegmprhenverwaltunlg Sektionschef Doktor
D war s c h a k, Präsident der F'inanZilarndes
direrktüm A 's chi rt,g e 'r,Präs,idrent des Ver
fassungSigenicMshüfes Dr. A da m ü'v ich,
K,ammer dier 'gewerbl.ichen WirtschaH für
Nieder,öst'erreich, Vizepräsidient der Vereini
~Uing öskrreichischer Inidiustri,ellrer B ö c k~

G re i sSla,u.
Ich 'ersuche um Verlesung des Enllaurfes.
SCHtR I'FTfOHRER(liest):
Vorlage der LandJesr,egierullrg, betr,eUenrd den

Verkauf dies 'landes,ei,genen Hauses in, Holkt
brunn, Amt!~gas&e 9.

Vorlajge der Landesregiemng, betreHentd
Spielplatzlsohutzlgesetz, Spielplatz1arnforde'rungs
gesetz (Resolut1ionsanll'ia!g dies Abg. Sodomka
vom 30. 'März 1950).

Vorlalge der Landesregierung, betreffend
Or,tsgemeinide Margarethen \31J1r der Siernin!g,
Verwal,tumgsibezirk St. 'PöHen; Änd~rrung ,des
Or,tsmamens.

Vorlalge der Landesllegiemng, b~tref:f,end

WütschaHsförderungsfondis (Antrarg der Ab
g-eordneten Ing. ,Kargl und Genossen vom
18. Dezember 1947).

VorJ,age der Landesregierung, betreffend das
Gesetz über die Kömng und Haltung VOll

V'atertieren zur Zucht (Tierzruchtförderunrgs
gesetz).

A'nf'nage der AhgeoriCLneten Buchinger,
Staffa, Wenger, Oerhartl, Nimetz, Czemy und
Gelliossen, :behdfend die l'llstandsetz'un:g und
weiter,e In:betl'iebhaHul1'g des Wimer-Neu
städter Karnals.

PRÄSIDENT (nach Zuweisung des Ein
laufes an die zuständigen Ausschüsse): Wir
geilangeIl! zur Her,artung der Tagesordnallllg.

Wir kommen zlur Angdobung dies Hern!
LancJita,gsiabgeol'dinekn Roman GlUt s c h e Ir,
welcher von der.f raktion der Abgeord1nden
der Österreichrischen Volksparrt,ei im Landtag
von Nieder'österreich an Stelle des verstorbenen
Latndta~gSlabgeordnetell Josef Reither gemäß
§ 90 des Lal1ldesverrf1assungsgesetzes vom
15. jruillii 1949 über die W\3'hl des L'3Ildta'ges

von Niederösterr,eich - LandtagSlwahlolxl.nung
- - zum IlJi~derösterreiohischCl1i La1n,dla!g V'ÜI;ge
schlagen uIJrdl von der niederösterDeichischen
L,a:l1Ideswahlrbehörrdte heruf'elll wurde.

Ich ersuche den Herrn Schlliftfübrer um
Verlesung dier AnrgelobullIgsformeI.

SCHRI,fTFüHRER (verliest die Angelo
bunf!,'sformel - Abg. Outseher leistet die An
,!!,'elobun,f'; mit den Worten: "Ieh gelobe!").

Die ,Finanzl,a,ndiesdirekt,ion fü;r Wien, Nieder
österreich und dias B:urgenl1aind Ibat lalllIher mit
geteil t, ,daß Herr Wilhelm N ,e,j 'Si 50 le, Oe
schäftsführer des Hotells ",Leber" in Retz,
Hauptp'l,atz 44, ;gemäß § 29 (3) des Abgaben
rechtsmittel,gesetzes Ivon der Wahl in die
Berrufunigskommissionenausg,enommen ist und
daher ein :anlderes Mitglied gewähM Wlerden
wolle.

Die Ffiaktion der niedleröskrrr,eiohischen
Landt'a,gsabgeofldinetelll der Österrei,ohrisc'hren
Volkspartei Ihat mit Schreihen vom 25. Mai
1950 an Stelle von WiI:helm Neisse ZiU'r Ersatz
wahl in die Berufun:gs:kommissiorn als MHg1Iied
Herrn Rupert R 0 c k e nb 'a 'li ,e 1', K,au'fmann
in 'ReIz, nominiert.

Wi.r schreiten nun zur Ersat'zwahleines
Mitgliedresin die Bet'ufun!~skOlIIllll1issi'Onen nach
dem AbgaibemechbJ11rittel~esetz 'vom 9. Fe
bruar 1949, BüBl. Nr. 60.

leh bit,te, die Stimmzettel, welche aluf den
Plät,zen der Herren Arbgeordneten aru.fl,ieg'en,
auszufüHen und abz1ugeben.

Die Herren ,SchriHfüihrer ersuche ich um die
Vornahme des Srkrutli!filiums und unterbreche die
Sitzung auf l\iUrze Z,eit

PRÄS'IDENT (nach Wiederaufnahme der
Sitzung): Ich nehme die Sitzung wieder auf.
Die StimmenzäMung ergab ,foliigenides Resultat:
Es wurden 54 ,Stimmen - sämtliche igültig: 
abgeg,eben. Mit aMen :abg,egreibenen SHmmen
wurde Herr Rupel't Rockenbaruer, KlaU!fmann
,in Retz, als 'MitgHed i'nl die Iße11ufumg'skommis
"ion gewählt.

Ich ersuche nun dien Herrn Alb:g. H i 1
gar t h, die Beratungen IZur Z,alhl 42 erinzlu
leiten.

Berichterstatter Arbg. HILGARTH: Hoher
Landtag! Ich 'hahe namens dies F'inanlZa'us
schusses über die Vorr!lalge der L,a1ndleslleg1iefiunlg,
betreffend außerordenrt.I:iche LandieshraHufilg für
Wiedreraufba1udarlehen, zu herichten.

Auf Grrunid eirnes Beschllusses der prov,iso,ri
schen llÖ. Lalmdiesregierung vom 13. No'vember
1945 wurde eine aiUßerordenHiohe A,usfalls
haftun!g von 30 % glcgenü'ber der Landes
hypot!he~CI1Jansta1t für Niedlerösten-eich Idemrt
ü'bemommen, diaß künftighin 'kriegsbeschädigte
Wohn- ,und WirtschaHsgebäudie bis zu 80 %
des Schätzwerks belehnt werden können, rwooei
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diese Au&fallsh
'
aftul1lg bei Dadehen im Oe

samtbetra'gbis zu 80.000 S 'in Anwendung
gebracrht wird.

Mit weHerem B:esohluß der nö. Lanldies
negierung 'vom 27. Februar 1946 wurde diese
Haftung 'auf iden Ge'Salill~betrag für dias Land
mit 10 Millionen Schi<J,J,ing und z'eiUich für
Krledite, die bis länrgstens 31. Dezember 1946
gewä1hrt wenden, beschräI1lkt. Die Geltungs
dauer dieser Haftuiug WUJ:1die aHrjährIkh vom
La11'dtarg von Ni,edenösterreich verlängept, w
letrzt bis 31. ,Dezember 1949.

Di'e Landeshypotheken;anstalt f'ür Ni,eder
österreic'h hat nun ersucht, die Frist für die
GeUunrgsdiauer dieseraußerordenUi'c:hen Aus
flallshiaftung ibis ·aUff wei,teres zu erstreck,en,
wie dies auch ursprüngI1ioh vorgesehen war.
Es sei bcmenkt, draß die hurgenläJndiische
Landiespegierung für die ValJldeshypoth6k:'en
anstalt ,für das' iBurgenll,and bereits einen
solchen: ß,eschluß Igetaßt 'hat. Es würden hlie'r
durch die al1jähnllich wh~derkehre11'den Ein
gtaben 'Ul1id ErledligluIlJglen erspart Iblei,ben, ohne
daß das Land deshiallb &m Ausmaß der Haf
tUlJ1ig mehr belastet würde, da ohnehin eine
BergrenzUinlg mit einfll11 Gesamtbetmg von
10 Millionen Schillinlg best,eht. Es ist auch
kaum ,anZIUnehmen, daß d~r Wiedenaufbau im
kommenden; Jahre vollkommen abgeschlo'ssen
werden kann; 'vo'l1aussichtlli,ch wtirdi noch einige
Jahre mit der InansprucJ1I1Iahme der außer
or:denUichen HaHUing zu rechnen sein.

iDie Fassung des obzitierten ;Beschlusses der
nö.L,all1.ctlesr'Cigierung vom 13. Novemlber 1945
er,g'ah fernerhin des öHrepen b~i lanldwirtschaft
l,ichen Betnieben Sc<hwier,iglkeitm, als für die
efihöhte EinsC'huldibiarikeit nur ,der Gehä,udewcrt
heranrgezogien werden 1mnn, währ,end der
HauptlWer,t in den l,alnld;- und forstwirtschalft
lichen Omndistüüken !geIegen list. rUm auch in
solchen F älj,Jen alusfei'chmde finan~i,eHe Hilfe
hi,eten zu können, wäre der sE,in,erzeit gef,aßte
Beschluß da~hin zu erg:äJnz,en, diaß künhig1hin
VOll Kriegsschädien getfO'Hene 'beg,enschiaften
-- Oeibä'udle ulnd Orundstü~e - bis zu 80 %
dies SchätzJWertes belehnt wenden können.

Der Flinan:mussobuß erlalubt sich dra'her,
folgenden Antrag zur Annahme wempfehlen
(liest):

Der Hohe Land1,alg wolle beschHeßen:
,,1. Die Geltu1ngsdauer der außerordentlichee

AusfallS'haft:ung des L,andres Ni'ederösterreich
bei der Landeshypot'hekenaßlst,alt für Nieder
österreich wird bis laluf we<it,eres erstreckt.

2. Das L'aHldi Niederöst'erreich Ülbernlimmt bei
der Lalllict:es1hypothekenanstalt für Niederöster
reich eine alußerordentldch,e AusfalHsh,aftung
Von 30%, SQ daßkünftigrhin von Krie:gs
schäden hetrofl~ene Uegenschaften (Gebäude

und Grundstücke) his ,zu 80% des Schätz
wer<fes belehnt 'werden 'können."

Namens des Fi,nanz'auSischusses der däescn
Ant'f1a!g einsNmmig \'ln;genommen hat bitte ioh
das Hohe Haus nochmals um dlie 'Annahme
des Antrages.

PIRÄSI!DIENT: Z'um Wort gelangt 'dier Herr
Abg. Pos P i 'S C h iL

Abg. POSIPISCHIL: Hoher Landtag! Um
es gleich vorweg zu Il1ie!hmen: Der U11Ik'shlock
begrüßt diesen Antr:a,g deshal1b, weH er 'eine
Miaßlnahme ist, dlie diazu gieei!gnet 'erscheilnt,
den W'iedcl1aufbau zu fördern. Wlir Iwerden für
diese Vorlage der Lan'desregierung sNmmen.
Es wäre meiner Anlsricht nadh aher äluHerst
oherfläcMi:ch, woHte man. nicht Iden W,i'rkungs
bereich dieser Regelung und 'voraiUem auch
ihre FolgeersdheiIJIun,g einer gtewilsrscnhaften
Untersuchung unterz'i'ehen. Es ist 'Vollkommen
Mar, 'waß man sioh in ,dieser Hinsicht ,k,e,inen
Hlusionen hin'geben darf. Am die Spitze der
Untersucrhul1lgen ist vlielmehr die iFm,ge ZIU

stellen, für welchen Personenheis diese 'Rege
lung Üiberh'aupt wil1ksram wird! und für welohen
Personenkreis sie keine Geltun,g haben soll.
Wenn <ich von einem solchen Personenkreis
sp'ICeC'he, so deshalb, weil es eine TabS'ache list,
daß es in u:llIserer bÜllg'el1J,j,c,hen 'DemokraNe
wo,M Iheißt ,,:gleiches Recht für alle" daß
dieses ,gJ.eiohe Recht 'aber, wie dii~ser Flah 'hier
k,l'ar zleigt, lim HinbHok lauf die soizii,aiJ,en Ab
stuflul1'g,en, idie in der Be1v,ölkemnrg bestehen,
nicht von 'aUen in AI1'SpnUidhgenommen werden
karl1lll.

Die vorliegende Regelung ist eines der un
g'ezähJt.en Beispiele für die voralngegang,ene
Behauptulng. Sie wenden 'kaumhestreiten
wo,Nen, dlaß die Ausfallshalftun!g des Landes,
wi,e es übr'ig,ens ja ,auch ,im z'weüen Ahs,atz des
Antnages Iheißt, sli'Oh lauf jrene Personen be
schränkt, deren LiegenschaHen, also Grund
stücke odler Gebäude, 'von Kri1egsschäden be
twHen sind. Das :heißt mit anderen Wort'en:
Jene P,ersol1'en, diie einen IBesitz - Oebälude
odler Grunidrst'Ücike - lihr ei'gen nennen, ihalben
,dJur':h diese RegelluH,g, die der L'alndta'g zu be
schheßen hat, die Mögilichkeit, Krediiteaufzu
nehmen, für dlie dias Lalnd Ihaftet und mit
denen ,ihnen die Mröglllichkeit ,geboten wird, mit
den Schäden, die ,ihr Besitz duroh den K'rieg
erlittm hat, fer~ig ZrU wenden. Damit steht fest,
daß diese 'R,egel'l1'I1Ig ohne Zweifel eine Hilfe
fürei,nen ganz hestimmten, !aber kleineren Teil
der Bevölkerul1Ig darstelrlt. Es steht aber auch
fest, daß duroh iden Krieg der viel ,gr,ößer,e
Tett:l der iBevö'lkerung nioht milnider schwer
betroHen wurde und es list auch b6k:13111nt daß
,auf Gl1unct! der Enhetbul1Ig vom 1. Jä,nl1ff ,dlieses
Jahres nicht weniger ,als '8116 Wohnul1lgen
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gänzillich zerstört wlurden und darüber hinaus
an idlie 13.900 Wohinulng,enunihenützhar wur
den. Es s,ilJ1d aber nkht nur die Wohnungen
allein, die zerst'Ört wlurden, scmaenn man muß
vor 'aillem die T,atsache heachten, daß die
Wohnungsmieter durch die Kriegs'ereignisse
auch viie\lflach lihren Hausrat 'Verlor;en halben.
Schlließlich ,jstesauch kein Geheimnis, d~ß

nicht weniger als 3396 A'nträge auf Gewäh
rung der HausratihiMe gesteHt wurden und
daß da'Von nur 251 tatsächllich IbewiUigt wur
den - das sind ungefähr 7 %. An diesen kon
kreten Z'iHern sehen ,wir, daß das ",gleiohe
Reoht" Ül Österreich Inoch lrangenicht das
gleiche 'Rechtf!ür aUe ,ist.

In diesem Zusamenhan:g wlill ,ioh ,auch nicht
unerwähnt liassen, diaß wir uns heute, mnf
]'ahre nach dlem Ende dies Kl1ieges, 'immer
noch da.mit zu befassen hahen, wie wir mit der
BeseiNgung der Kriegsschäden fertig werden.
Wir müssen mit 'voNikommel1' ll'llZuläl1igEchen
Mittelhl an dlieLösung dieser frage hera'1l
g,eihen, während gleichzeitig runverantwortliche
Kräfte zu 'einem neuen Krlieg het'zen rundes
nicht erw:arkn können, daß wieder geschossen
wüd. (Abg. Stang1er: Nach welcher Richtung
schauen Sie denn da?) Nach Ihr,er R'ichtung,
ohne Zweifel.

Um auch auf die folgeerscheinungen dieser
RegelullIg der AusfaHshiaHung zu sprechen zu
kommen, wiH ich hier ,festskHen, daß die
Kreditgewährul1ig,für ,die das Land diie Haf
tung übel"'11limmt, neben der Tilgung mit einer
7 %igcn Zinsendiienstleistung verbundien ist. Es
kanlll arlso Ge\ldi für den Wi,erderaufibau von den
LanlC1wirtschaHshe9itzern auflgenommen wer
dien, :aber der ,holhe Z'insfuß list keineswegs da
zu angetan, di'e fortschreitende Verschuldung
im Lancle zu hemmen, gar nicht zu sprechen
davon, daß es bestimmt kein sozialer Stand
punkt ,ist, wenn man mit der Fmge der Be
seii'i:glulllg der Krliegsschädlen durch den hohen
Z'insendienst ein Geschäft macht.

Ich f'asse also zusammen: Der Wiederauf
bauwirll,ig,e hat zwei Möglichkeiten, sich Geld
f'ür den Wiederaufhau ZiU beschaffen. ,Er kann
entweder den '1:andwirts,chafHichen Wiederauf
haulfonds oder diellI Wohnhaus-W'iedemufibau
fonds in Anspruch nehmen. Die ,andere Mög
hchlreit .ist, den Weg der KredÜlaufnahme zu
'gehen. Da die erstc Mögllliehkeit vieHachaus
scheidet, we,i,l hekannterrweise diie beiden fonds
nicht so f,ulnMionieren als sie es sOilHen, oder
weil sie in ,ei,nem Sohneckentempo ,ar'heiten,
wird aller Wahrsohein1'ichikeit meh, wie sich
hishergezeigt hat, der zweite Weg viel mehr
in Anspruch genommen wenden. Dieser zweite
Weg zur Kreditaufnahme führt aber zweifel
los zu einer weiter,en Verschiuldiung und dar
über Ihinaus hat die Igroße Masse der kleinen

Leute ja ü1ber'haupt kei'ne Möglichkeit, den
W'iederanfrbaiU durchz,ul~ühre\1i. Das ,ist ei1ne
frage, übler die die Zukunft entsche'iden 'wird,
ob ,diese große Masse der kileillen Leute sich
,an Stelle ei,ner wirkHchen Hilfe mit den Ver
sprechungen der hei'dien Reglierungsparteien zu
fl'ieden g,eben wird.

Wenru der 'Linkslblock fÜr diese Vor\iage trotz
aller hier aufg;ezeigter Perspeküven stimmt, so
geschieht dies deshalb, weil diese Maßnahmen
ohne Zweifel eine wiederalufhaufördiernde W'ir
kung haben. Wir verbi,ndlcn ,aber damit die
fordenungi, daß die L,alndesreglie'rurllig auch
solche Sofortmaß'I1ahmen tl'ifH, die nicht nur
dCIlJ Haus- Ulnd Grundbesitzerrn eine Hüfe
br,ingen, sonlderrnvor ,alilem auch jener groß,en
Masse deT kleinen Leute, die idas Wrelllilge, das
sie sich duwh rihre Anbei! veridi,enen mußten,
durch den Krieg verilor'en hahen. Damiit könnte
ein Beweis dafür angretf'eten werden, daß in
Österreich das !gleiohe Recht auch wi'r!khch für
alle Geltufllg hat.

PRÄSIDENT: ZiUI11 Wort gelangt ,Herr
Präsident Wo nd r ,a k

Abg. WONDRAK: Hoher Landt:ag! Es hat
soeben der Herr Ahg. 'Pospisohil in geinen
SchlußsMzen gesa,gt, Idaß duroh diese Vorla,ge
unzweifelhaft ein ,fortschrlitt erz,ieH werden
und eine gewisse Hilfe in der Behebung der
Kri'egsschäden erreic~ht werden kann. Ich
glaube, das ist das Maßlgebende, dias iBesNm
mende. \1{lenn also das Hohe Haius diesen An
tnag e'inrstiimmig ainuimmt, so ist :damit ganz
eindeutig einbekannt, daß diese Vo'l'1alge gut
und zweckmäßig ist. Gewiß häHm wir es
gerne gesehen, wenn runs wenigst'ens in dem
Mot'ivenbericht 'mitgeteilt worden 'wäre, in
welchem Ausmaß sich bisher diese A'usfalls
haHung des Landes Niederösterreich pr:aMisch
ausgewirkt hat, damit man ,andere Angaiben
oder 'Vermut.ungen, nämlkih die, daß 'hier eine
einsei i'i,ge Begünstigung einer 'gewissen Gruppe
von Landesibriirgern stattfindet, wie 'sie 'Ver
schiedene Korlilegen des Hauses ausgesprochen
haben, mit ko!nikrden T,atsaohen widerlegen
könnte. Wir halben aber ei,ne solche Aufs,t'el
llunrg nicht bekommen und müssen daher ,an
nelhmen, daß der tatsächliche Zustiand' so ist,
daß es z:weokmäßirg erscheint, diese Vorlage
neuerHoh in das Haus ,zu bringen und in der
form zu ergänzen, daß nUIl1 auch als iBdeh
nungswert der Grundwert da:.>;u genommen
wird. ß.ei dieser Gelegenheit list nun 'folgendes
zu sagen:

Gerade das Jahr 1950 hat auf dem Gebiete
dies B:a:uwesel1s ei,ne starke Enttäusohung ge
bracht. 1:n unserem Lande wircl ,wenig, ja sehr
weni'g gebaut lund es muß daher hierausg,e·
sproohen werden, ,d,aß seitens des Lalndes schon
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in den näahsten Tagen :wirkIichaHes [getan
werden muß, damit es :geN.llIgt, die Blauarheiten
noch im JUilIi, a'Jso bevor :noch die Tage kürzer
zu werdien beg1innen, in Schwung zu hringen.
Es ist zu beklagm, 'diaß der W'Olhnungswi'eder
aufrbaufonds lund auch der iJ,andwirtsehtaft:Iiche
Wiederaufbal1'fonds sleit (Monaten stock-en, weH
die no'twmdi'gen: Mittelflast nicht mehr vor
handen sind. Diese Tatsache engibt sieh
daraus, daß es jetzt in der IHoohsaison arlbe'its
lose iBauarbeiter g,i'bt, eiln ZU&tandl, der uner
triä'glich ist. Ich möchte daher :am das Hohe
Haus ,und linsbesondere aln die Mlitgl'ieder der
Landesregierung appellieren, dlaß man es doch
nicht bloß bei den rBesc'hilüssen dies Landtages
bewenden liassen danf. Wir haben zwar be
schlossen, 12 MdHo;nen SchiMing für den
Wo:h:n- 'I1Ind Siedlun:g:sbauf'Onds des Landes und
ZIUT ,frörderunlg des Woihnhausbaues zur Ver
fü>gung :zu stellen, :aber his heute, zu B-eginn
des Mon:ates Juni, liegt ,n:och immer nicht dias
Primäre, nämEch Ider Gesetz,entiwunf über die
Scha:flf:ung Idieses f omids Ivor, ,geschweige denn,
daß es ibereits besohilossen wär-e. Die Bau
arbeit ist bek,antlich eine Saisonaribeit, das ist
eine BinseIllWahrheH, und man kann nicht etwa
im Dezember mit ei,nem soikhen Gesetz
kommen. Dies,er A,nll,aß ,zrwi:ngt mich daher, an
die MügJiieder dler Lamdesr'cgierung zu appel
lierelll, dafür zu sor:gen, daß schoin linaliIer
,kürzester Zeit üher die VN'wendunlg dies,er
12 MiIl:innen 'SchilHng eIne Vorlage dem
Hohen Hause 'voIigelegt wind, we'iJa:uf der
eirnen Sei te die MenSJcihen, die keine Wo!hnulng
haben, darnach schreien ,ulfildfragcn, iWlas da.s
Land zur Behebuln!g der Wohnungsnot bel
tr'aigen wild, und auf de'f ,andier,en Seite die
Bauarlbeiter mit einer 'gewissen Verzwej,f~'ung

festsh~Hen müssen daß sie jetzt, mitten 'in der
Hauptsaiso,n, larbeitslos werden. Ieh weiß
schon, dlaß wir noch 'vor Jahren vie:1 über den
Wiederaufbau des L'andes gesprodhen ,halben.
Es wurden Enquet'enabge:htaHen 'SoIwie Kom
missionen lund >Referate igtihHdet, und tro-tz:dem
,ist dieses Vorhahen dUflCihaus nicht 'So ausge
fla'1'len wie 'wir 'Ulns dasaHe vOJ1gesteIIt hahen.,
Ich gebe zu, diaß die ,g'anze innen- und auHen
pOlhüsche Entwicklung Inicht vorauszusehen
war und ,daß di,e Hemmnisse und! IEnsc:hlwer
nisse, die durch diese Umstände ,in der freien
Gestaltung der ,Wirtsoha,ft im Lande :gegleben
waren, mit dazlu beigetr,agcn !hahen:, daß wir
auf diesem Gebiete nur bei schönen ReSJol,u
ho:ns1anträ'glcn ,gebHeiben slind. Die TeHaribeit'en,
die hier ~gemacht wenden kö,nnen -- das vor
liegende Gesetz ist ei'n wertvolles :Stück Teil
arbeit -, müssen in der form weitergeführt
werden daß 'wir 'auch über die Schaffung des
L'ande;-Wohn- und Si,edlungsb'aufonds Klar
heH bekommen. Wenn wir nach der Riohtul1'g

hin das Notwendilge tun, wefIC1Jen wir damit
'Slehr dazu beitmgen, daß :wir die krasse WO'h
nungs'nM weni'gstellis teüweise behehen lund die
Ar'beitslosiglkeit im iBau,gewerbe nicht w,eiter
ansteigen 'liassen. Nur iwenn diese Ibeiden Maß
nahmm getro,ffen wenden, kann die Bevül
'kerung Ides IL,aUldies Niederösteneich auch ver
stehen daß das Land d'iese Ha:ft:un:g ,für ,die

, A .
Wiedel1aufbauaribeiten übennimmt, Uinu WI'r wer-
den damit etiwas 'tun, was In:nser:e BlevÖllkenung
vom L,andtag NiederiÖsterrekhs mit 'Recht -er
wartet. (Bei/all bei den Sozialisten.)

PRÄSIDENT: Die 'RedineflIist,e ,i'st erschöpft,
der Herr BeriohterstaNer hat das SdhJ,ußw'Ort.

'Berichterstatter Ahg. HIILOAIRTH (Schluß
wort): Hohes Haus! Ich ,gll'au:be alus den Alus
:tmhrungen bei-der Herr'en Redner ,entnehmen zu
können daß die beantragte VO'flage Idie ZIU
stimmu:ng dies :Hohen Hausesfi:nden wird. Ich
glaube da1her, mit :Rück'S'kht daraU!f, diaß diese
VorI!age im :Finanz:a:ussc:huß bereits eingehend
besprochen Iwundie, sie neuerHch zur Annahme
im Hohen: Hauseemp'fe:Men zu können.

kh möehte dramuf ,a'l1fmenksam machen, daß
dur'ch diesen IAntTa,glnicht dwa ei-ne neue Haf
tung des Landes übernommen wir,d. M'H dieser
Vorlage wird nichts anderes zum Ausdruck
gebracht,alls daß die :bereits 'ü'bennommene
HaHuIJ:rrvon 1o Millioneh, iSchi'lllilug :nur in Ider
Zeit 'unbegrenzt wind rund dlaß weiter eine Er
leijchterung in der Kriedlitlgewähmng dadurch
~ntsteht, daß mannkht nur das Oebä1ude des
Besitzers sondern auch meistens den gr6ßkn
Teil sein~s Wer-tibest,andes, das ist der Gmnd,
zm Grundlta,g,e für die KredJitgewährung
I1'Lmmt. W,ir sc:h3'flfena:lso damit :nicht eine
Neuerung in der Kr,editgerwähmng überharupt,
sondienn wir erleichterln nur diese Kreditgerwäh
:rung. Das ist der Si!nn der 'ganz-en: Vorlalg.e.
Diese TrauSJakNon wird sicherI<ich auf 'einem
bestimmten Sektor ihren IBeitrag zum Wieder
aluf'hau unser'er zerstörten Gebiete ,in. Nieder
öster:reich zrur F ollge :h'ahen. SOIweit mir ibe
kiannt ist, sind! auch die anderlen Vorlagen,
über die iberreits Herr Präsident 'Wondralk ge
sprochen hiat, beQ"eits ,in ennstll'ic:her IBeratung
und es dlürft.e skh über kunz 'Oder il,ang dias
Hohe Haus mit einer diiesrhezüg'lii'chen Vorlage
zu ibeschäfti'gen 'halben.

Ich biHealso um Annahme des Antrages
des .f ina,nlZlaussohusses.

PRÄSliDENT (Abstimmung): 'E'il1'stimmi,g
an gen 10 m m e n.

Ich ersuohe ,dien Herrn A:hg. V e sei y, die
VerhandlUin_g zur Zahl 79 eimuleiten.

Ber'ichterstlaft,er Albg. VESELY: Hohes
Haus! Ich habe 'namens des VerfasS'ungsarus
sohusses über Idie VorI1age der Land'eSiregi,emug,
betreflfend Stadtgemeinde Wriener Neustadt, Be-
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richt dies Rechnung'Shofesüber die Oebamngs
überprüfung im Jahre 1949 ,der Jahre 1945
bis 1948, zu berkhkn.

Hoher Landtalg! Gemäß den einschlägi,gen
bundesgesetzlichen Bestimmung,en gehört ZilI

den Ob'llie,geniheiten des Rechnungshofes lauch
die Oberprüfung der Gebarung der öster
reichischen Städte mit 'ü:ber 20.000 Einlwohnem.
Nach Artikel 127a :d~s B!unde.werf,ass'ungs
gesetzes in der Fassung von 1929, abg,eändert
durch das IBunrdesv'erfasSJungsges'etz, BGBL
Nr. 143/1948, und nach § 18 des Rechnungs
hO'fgesetzes 1948, BGBI. Nr. 144/1948, hat
der Rechnungsho'f das IE'rgehnis seiner dies
bezüglichen Oherprüfung,en den zuständi'gen
La1ndtagen z'ur Kenntnis zu br;i'nlgen.

Mit ,gegens,tändlicher Vorlage geschieht ,dies
erstmal,ig in ,diesem Hohen Hause s,eit 1945,
und zwar Ihi,ns,ichtilich der Stadtgemeinde
W,iener N1:lUstadt. 'Die Prüfung erfo,llgte nach
dem Bericht des Reohnulngshofes an H3'I1d der
J,ahresrechl1'Uingien an Ort und Stelle öurch
E,insichti'n die !Rechnungsbücher und! Belege
sawi,e i,n die somtigen :Behelfe. Sie :naihm Be
daoht auf die ziffemmäßige Richt'igkeit, die
Übereinstimmung mit ,dien bestehenden Vor
schriften, ferner laufdiie Wirtschaftlichkeit und
Zweckmäßiglkeit die I' GebafU!\1!g. Die über
prü'f,ung erstrecikte sich auf die Gebarungen
der J ahr'e 1945 bis 1948 und enfo'llgte i'n Form
ausgewählter St-ichprobw, 'Wobei der Gebarung
1947 lund 1948 ein besonderes Alugenmerk zu
gewendet wurde.

Mit Rücksicht darauf, Hohes Haus, daß
(linerseits den Mitgiliedel'l1 des Landtages das
zliffemmäßige Ergebnis der Überprüflul1'g zu
g,emitteH wurde, anderseits ,dias Verlesen vieler
Z,j,ffern eher ve'rlwirrt als !klare 'VorsteMunlgen
vermittelt, will ich mich auf einige wesentliche
Feststel'lu'l1lgen deS Rechnul1igshofberiC'htes be
schränken.

Die Rechrvungsahschlüsse des ordentlichen
Haus1haltes der j,ahre 1945 bis 1948 stimmen
mit den Vomnschlägen nicht über,ein, slie
weisen 'Wesel1'tiJ,ich höhere Abgänge aus als
vorgesehen war ;im Jahre 1948 erglab sich
z. B. 'statt 6nes Oberschusses von 1,6 Mid·
lionen Sc~hilling ein Ahgang von 2,7 Millionen
Schil'hng.

Die Rechnlu\1lgsabschlüssedes au ßerordcl1't
lichen Haushaltes der Jahre 1945 bis 1948
s'ind! .ausgeglichen.

Die KassCl1Igebarung umfaßte Idie wirksame
und unwinksame Gebamng sowie ,die Ver
mögens,gebal1un:g und e'rgab bei J ahresuUimo
folgende Klassenstände: 1945: 3,9 MHlionen
Schilling, 1946: 7,4 Millionen Schil'ling, 1947:
4,9 Milho'l1'el1i Schilling und: 1948: 4,1 Mil
lionen Schilihng.

Der Stand der Daf'lehensschuldcn der Stadt-

gemeinde Wiener Neus,tadt betmg mit Enlde
1945: 3,8 Mil'liol\1en Schilli,ng, Ende 1946:
3,6 Millionen Schi:lhng, E'nde 1947: 965.000 S
und! Ende 1948: 1,854.898 S.

Die Vermehrung der Darlehensschulden von
1947 auf 1948 um fUind 1M,Hlio!\1r SchiHi,ng
ist danauf ziUrückzuf!ühr'en, daß in diesem
Jahre z!um WiedefalulflbaiU des KranikC\1lhauses
eine zlusätzHche 'Darlehenssumme in der Höhe
von 1 Milhon Schinilng aufgenommen wurde.

B'ezügJoiC'h des Perso!l1Ialstal1ldes in der
Hoheitsverwaltung 'v,erweist dier Bericht des
Rechnungshof,es daraluf, daß 1937 23-8 Per
sonen in der Hoheit'Svefi\v:a1t'ul1Ig der Gemeinde
tähg warC\1l, wä,hr,el1ldi Ende 1948 419 Per
sonen im iDi'enste ,der GemeindieW'iener Neu
stadt sta'ntdel1'. Hiervon entfaHen aMerdilngs
190 auf neue oder l\1Iachikri,egsbedilngte Dienst
stellen, die l1IatürHch zum Teil überzählig wer
den 'bz'W. in der ,abgel!au1fC\1len Zeit schon über
zähJ.ig ,geworden sli'nld.

Bezüglich des Kmnkenihauses 'verweist der
Bericht darauf, diaS das WiCIJier-Neustädter
Kranlken:haus nach den schwef'en Schäden, die
es erlitten hat,Z'Um Großt-eil sehr zweckmäßig
wiedeFauf!g~baut Iwurde. Alileridil1'g's weist
dieses KllilJl1Ike\1lhaus ,einen ständigen Ahgal\1ig
aus. Er betrug 1945 38.621 S, 1946 507.372 S,
1947 230.343 S u\1id 1948 720.346 S. Der ver
hältnismäßig geringe Abgang im Jahre 1947
ist dar,a'llf zurückzuführen, daß in diesem
Jahre der Bund ei!nen Pers'Ü'llal'kostel1izluschuß
in I-Iöhe von 355.546 S leistete. In dem Be
l"'iC'ht heißt es, 'ClJaß Maßln!ahimen, wenn 'Schon
nicht zur gälnzliC'hen JB-eseitiguing, so doch ZiUr

Vermindenung der ,Ahgänge g,etmflf,en werden
sollen. AMel'dings sagt de'r Bericht nicht,
welche Maßnahmen in 'Ciiesfm Fall ZIU tref!fen
wären. ,Für die W'ieder,instlal1'dsetzul1'g des
Kranikenhauses wurden: seit 1945 insgesamt
8 Mil:lionen Schiillinlgaluf!gewendet.

Für dien Wiederaufiba'u des Stadttheaters
wurden aus Mitteln des außerol"'dentlichen
Hausha'Jt.es dier Stadtlgemeinde VO'l1 1946 bis
1948 2,158.000 S aiUfgewmdet. Der Rech
nungshof sebzt skh mit der Fmgeausein
al1ld1er, ob es in An1betracht der gewaltigen
Schäden der Stadt ,auf anderien Gebieten gleich
im Jahre 1946 'I1otwendiig 'War, verhältnis
mäßig Igroße Summenzlum Wiederaufbau des
Stadtthe'aters aufZiUwerfen. Die Vertreter der
Stadtgemeinde verwiesen darauf, daß in den
J ahrel1 1946 und 1947 dias Matef'ia,l zum TeiI
kostenlos, zum Teil überaus hilhgerstanden
;werden konnte. Sie wiesen ferner darauf hin,
diaß die Bezahlung eines namhaften Tei:les der
'a'u!f'gewendeten Summe noch vor dem Inkra'ft
trden des Wä'hrungsschutzgesetzes erfolgte,
wasf'Ür die Stadt z'weif>(~Hos eill1'en Vorteil 'be
deutete. 'Sie erklärt,en weiter, ,dlaß Wiener Neu-
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stadlt <ein 'wtdtureller Mittelpunkt des südöst
lichen Niederösterreichs und eines Tei'les des
Burgerulandes 'immer war lurud d~es ,auch 'in
Zeiten iwirtschaftlicher IBedräl1lgnis sein s:olHe,
wo:bei dieser 1\!uhurelle Mittelpunkt für ,di,e
Stadt auch direkt und indir,eM ,einen wirt
schaftlichen Nutzen bed~utet. Ins!gesamt wür
den heute rnach BerechinUlugen für den W,iedler
't1urfbau 12 Ibis 14 MiHiOlnen Schüling aus
geworfren werden müssen, wärhpenJd in der da
ma'ligen Zeit 'insgesamt 2,1 Millionen Schidhng
genügtm.

Des weiteren wendet sich der Eerkht der
Waldschu'1ie zu, die derz1eit, dias heißt ,nach dlßm
Sta,nde des Vorjahres, teils laIs Kindel'garten,
teils als A'ufenthaHsortfür Er>holungsaktio'l1en
währeIJJd dier Sommerz,eit ve'pwendet wird. Der
Ber'ioht verweist darauf, ,diaß es in Hi,nikunH
notwendi!g sdn 'wird, die Waldrschule i,ntensiver
aUSZIunützen, wei,l sie sonst z,ueiner ständig
f'Ü'Mbarer werdenden Belast'unrg dier Oemei,nde
führen würdle. Der Atbgan,g raus dem Betrieb
der Waldserhule iJJet'pug in den jahren 1945 his
1948 140.700 S, für den Aufrbau der Wa'lrd
schule wurden laut 'auß>ewndentlichem Yor
,a,ns,chI1ag 1948 1,154.000 Sausgegeben.

Der ,Bericht wendet s,i,ch ,dann Idem städti
schell Viehmarkt und den Schlachthovall11agen
zu 'und vepweist auchhrieor wiedenum aluf den
Yenlust von 768.000 5 in Iden, jahren 1945 bis
1948. Diesem Y'erI.ust aus dem Betrieb der
Y'i,ehmankt- und Schlacht'ho!fanl,ag,en steht
laHerd!i,nlgs eine AbfUihr fan GelboÜhreruan dlie
HÜlheitsv'erwaltung 'von 181.000 S g;egenülber.
Im Ü'bri,g,en setzt sich der YerIust von
768.000 S zum 'größten Teil aus Ahschre:i
hungen von sog,enanlnteru Kf'iegsakti'Ven -~ das
waren ha1urptsäch!lich Fordenungen 'f'ür Kriegs
schäden, die nie wirrklich eing,ehoben werden
kiÖnnen - zusammen. Sie ,wurden also aibge
schrieben, so daß der EHektiV'Verllustaus dem
Betrieib dieser Untemehmunrg1t:n nm mehr
44.283 S bet1rug.

Der Bederht selrbst rverweist diamrUlf, dlaß hi'er
ein GIeich,gewicht enz,ielt 'werden wit1d, wenn
der stank eill1!g:eschränkte ißetr'i,eb die lnotwen
dige rEpweitenung eI1fahren !kann. Mit der Äuf
lassung der Bewirtschratftul1Ig desneisches
kann angenommen werdien, Idaß im ,gegenwär
Nlg'en Zeitpunkt diese Erweiterung sicherJ:ich
bereits erfolgtun!d ,das GIeiC'hgewioht her
gestellt sein dürfte.

Zu'letzt wendet sich der Bericht den sog,e
nannten iStadtwerken zu, lalsoeill1'er 'ulmf'ass,en
den ißetr'ieibseinrichtul1Ig der Gemeinde W,iener
Neustradit, :die folgende Betriebe j,n sich
schließt: rEin Gaswerk, ein IW;asserwerJk, einen
Kraft:fahrvenkehr, 'eine Pla!katierungsanstalt,
einen Gut'shof, Rebenan:lagen, Forste und
BlÜrgerspit'al'wald.

Auoh diese Stadtwenk'e h:alben durch dien
Kriegü'beraus stark IgeIiHen. Dumh tatikräf
t'i'gen Wiederauf'bau :gelang es, die rLeistrungen
des Jahres 1937 ,im jahre 1948 nicht Inur zu
erreichen, sondern sogar noch 'darüher hinaus
Z'll st,eigern. Der Yerl>ust !der Stadtwerlke
Wiener Neustadt ,in den jahren 1945 his 1948
hetrug 1,794.000 S. !Dies ist auch wieder zum
größ.ten Teila,uf Aibserhreiibungen 'Von soge
nannten "KriegsakHven" ,in der Höhe' von
2,026.000 OS z,urückzUiführen, so daß der prark
t'ischaus dem Betrieb sich ergebenrde Gewinn
letzten Endes noch ,in 'ei!nren Y,erlust lumgewan
delt weriden mußte. Außerdem wundel1 Ab
schöpfungen ,in der Höhe von 437.000 S nach
dem Wähmngssch:utizigesetz drurdhigef'Ührt und
durch H'Ück'stel'IUingen bei den Rebel1lanl'algen
gingen den Betrieben: 300.000 S lan Aküven
verlor'en. Es kann somit rangenommen werden,
daß die SIadtwerke heute, im Zeitpunikte der
BericMerstattung über diie Jahre 1945 bis
1948, zw,eHellos 'bereits aokfiiv sind. Für die
W,jedleri:nstandsetzUingsa1ufwendungien 1946 bis
1948 für die Stladtwenke wurde eine Summe
von 1,922.000 S insgesamt ,ausgewo.rfien.

Der tBerü~ht schließt follgend:ermaßm (liest):

"Die Prü,fung der Gehtarung der Stadt Wiener
Neustadt li'eferte erfreuHchenweise ein Igün
stiges B'Üd, ,wobei besol1lders die schwierigen
Venhäl tnis'se zu berüok'siehtigen sind, unter
deneru die Stadt zu arbeit'en hatte. Die Stadt
verwaltung ,ist rhestnebt, al'Ien Aufgaben Ibestens
nachzlukommen. Zu den Engebnissen der über
prüfung haben die Vertreter der IStladtgOOleinde
Wi,ener Neust1adt 'eine Außerun,g nieht lab
gegeben."

loh bitte ,das Hohe Haus um Annahme fO'I
genrclell Al1t'rages de's YenfasSlungsauss:ohusses
(liest) :

Der Hohe L'a:niCJrtlalg wolle beschlileßen:
"Der Benicht des Rechnungshofes vom

11. August 1949, ZI. 3428-5/49, über die
Ergebnisse dler im j ahm 1949 'Vorgenommenen
Überprüfung der Gebarunlg und der finan
ziellen Lalge der St1adtgemeinde Wiener Neu
stadt de:r Jahre 1945 ibis 1948 wird gemäß
Artikel 127a des Biundesvenfassungsgesetzes
in der Fassung von 1929, 'ahgeändert durch
das BundeS'ver:fasSiungsgesetz BOB'!. Nr. 143/
1948, und § 18 des R,echn:u:ngshofgesetzes
1948, BGBI. Nr. 144/1948, zur Kenntlnis ge
nOim'ill'en."

PRÄSIDENT: Zum Wort gelangt Herr
Ahg. Du,bovsky.

Abg. DU!BOYSKY: HOlher Landtag! Es ist
das enste Mal seit Idem W,iederzusammentritt
des Laludtages im jahre 1945,. daß d1em L'and
tag ein Bericht des Rechnungshofes über die



Gemeimlie.verwaltungen 'vorKel,egt wiI1d. Di,es
geschieht 'in einem Zeitlpunkt, wo Igerade in der
ÖHent'lkhkeitei:ne besondere Erregung über
die Z'ustä,nide in der -österreichischen V,erwal
tung herrscht, die in, den versehiedenen Pro
zessen der letzten Zeit und Tage ,Z'UIill Aus
druck 'gekommen sind. Ob es sich :nun um den
Sp,ernkont,enprozeßin Graz oder ,um den Pro
zeß aus dem 'I'nneruminister'ium handelt, überall
hat die Öffentliohkeit, 'also die B-evÖilkerung,
mit Recht !g,efragt: "Na, w.as sind das für Zu
stände, was silrud das für Verhältnisse in der
österreichischen VerwaHung, ,daß jemand, der
über Igenügend ß'Elz:iehurugen und Gdd ver1fügt,
sich einfach ,aHes r,ichten kann?" Das sind
Verhältnisse, die bisher ,nur aus derameritka
nischen Verwaltung bekannt :gewesen sind :und
die scheiI1lbar nunmehr :mit der Marshall
Plan~L,itlferulligauch in Österre,jch Ei'nga'ng
gefunden: haben. In einigen dieser Prozesse
wurde ,auch 'vom StaatsanlWalt aluf die merk
würdigen VerhäHnisse in der IniederiÖsteneichi
schenLandesverwallt'ung hingewiesen, auf Ver
hältnisse, die zweife1'l0s ihre IBegründung he
sitz,en und die tatsächlich vorhanden sind.
Diese V'erhältnisse wurden auch bei den letzten
Budgetberatungen ,in diesem Landtag awf
g·ezeigt und dar,auf 'hi'rugewies,en. Unserer
Meinung nach ist 'es d-ie Aufglabe 'u!I1d die
PHicht des Landtages, lalle Kräfte Idafür ein
zusetzen, daß Ikein StaatsanwaH mehr Ge
legenheit haben 'wird, -auf "menkwürdilge Ver
hältnisse" in der nli,ederösterrekhischen Ver
waltulng hinzuweisen. Dazu list es aber not
wendig, daß die Berichte des F,ina,nZKontwll
ausschusses auch tatsäc'h1'ich 'von den .e'inzdn.en
Ref,erenten beherzigt, heachtet lund die dort
aufigezeigteili Mißstände IbeseiN-gt werden. Da
zu wäre ,es -allerdings notwendig, daß diese
Beriohte des IFinanzkontroll,ausschusses in Zu
kunft, 'nicht mehr so wie bisher, in einer
geheimen, v-ertraulic:hen Sitzung des Lla:nd
t1ages hehandeH, sonldem in der ,öftfenHichen
Sitzlung des ILandtages zur Sprache kommen,
um so mehr, als 'es sich ja bei der Gebar1ung
um Steuergelder :handelt -und somit !die Bevöl
kerung ein Recht darauf besitzt, zu erfahren,
wie ihre Steueflgdder 'verwaHet werden.

Weiter 'wirdes notwmdi'g sei,n, daß das his
her 'völlig unzureichende Personal des Kon
trollamtes ,des Landes vermehrt wird, lum ,eine
wirklich wirksame Kontrolle an aHen Stellen
auch tlatsäcMich durchführen zu können.

Ich efllaube mir zu diesem Zweoke an den
Hohen Landtag ,folgende zwei Reso'lut:iOlns
anträge z'u steHen. Der erste Antmg laut,et
(liest):

"Die Landesregierung wird aufgefordert,
den Stand des Personals ,im KonltroiUamt so
weit zu erhöhen, daß !nicht 'aus Gründen des

Persona:lmangels eine wifiksame Tätigkeit des
Kontrollamtes verhi!llIdert wird."

Der zlweite Antra:g lalutet (liest):
"Der Lanoeltta,g nimmt die Berichte des

Fi'nanzkontwHausschusses -in öHentHcher
S'itl':ung entgegen."

Beide Angelegenheit'en silllld :notwendig, um
das Vertrauen der Bevö'lkerung zur Verwal
tung des <Landes und des Bundes wirkHdl
wiedeI1herzusteHen. Die TäNlgkeit dies Rech
nungshofes hat sich zwe,i:fdllos ,für di,e öffent
liche Ve11waHung und die :ß.evÖ'lkerung sehr
fruchtbni'ngentd ausg~wil1kt, ich ;glau1be ,abel'
dennoch, diaß gerade zu :dem vorHegeniden Be
richt des Obersten RechllllungshOifes doch noch
einiges zu sagen is,t, vor aUem zu der T,at
sache, daß der Bericht, der dem <L'andtag über
die Stadt W,iener Neustadt vorgelegt Wiu~de,

nicht mit dem Bericht übereinsNmmt, der der
Stadtverwaltung von Wiener Neustadt vor
gelegt wurde. HierfehIen Inämlich einige
wesenHiche dort aufgezeigte Mängel, wie bei
&pielsweise die Autofahrten der Funktioniär-e
der Stiadtgemein:de W,iener Neustadt, wo der
Oberste Rechnungshof daraluf hinweist, dtah
diese Autobhrkn sehr kostspielig seien und
zu lan.gen Üherlandf,ahrten vepwcndet werden.
Auch fehlt 'hier die dort auf,gezeigte Erfas
sung des Ei'gentums.

Bei der St,adt iBaden fälltaher noch aluf -
die beiden Berichte über IB,aden wenden ja an·
schließenldJ zu hören sein --, daß dort nämlich
der Rechnun,gshof feststellt, daß die Steuern
pro Kopf der Bevölkenung 'Von Ende 1946 bis
Ende 1947 'Von 82 ;aluf 100 S gestliegen si,nd
und daß die Stadtgemeinde IB-adien bei weitem
noch nicht-ihre Steue_I1m<ä.gtl,ichk,eiten ausg-e
sehöpft Ihat, sondern z. !B. bei Ider Getränke
ab:g-abe erst 6 % statt 10% einhebt. Na, :ic.h
erilllner,e diaJ;lan, Hoher 'La,oota,g, daß die
Geträntkeabgalbe eine den Oemei!l1Jden z.u
stehende Atbgabe ist, und ,es im IBereich der
Gemeinden selbst hegt, in weIcher Höhe diese
Abgabe eing'ehoibell' wird: und ob sie überhaupt
eingehohen wird:.

Ich sehe in diesem Hinwe-is des Rechnungs
hofes, daß die Gemeinde g,ezwungen werden
soli, die iÜetränikeahg-albe von 5 % auf 10% 'Z'll

erhöhen, einen Druck, der hier aUlf die Ge
meinde ausgeÜibt wird, wodlurch die Freiwi:llig
keit der EiHlrühnung der Geträll'keabgabe be
seitigt werden soll. Mit lan:del'en Worten: Der
Rechmmgsho'f Iglaubt, den ohn,ehiln schon star
ken Steuerloruck auf die Bevölkerung durch
seinen Hinweis noch v'erstänken zu können.
Nach meiner Meinung geht das über den
!Bereich der Tät1igkeit dies Rechnungs1hores
hinaus und kann 'von uns nicht gutgeheißen
werden.



vorausgegangen sind, 'besonders notwendig 'ist,
scharfe KontroIrle zu üben. Aber es 'ist eine Un
gerechtiglkeit, einzelne Verrfehlungen und Aus
wüchse daz·u z'u 'benützen, um .Rückschlüsse
auf die GesamtverwaHlung des St'arates, des
Landes und der Gemeinden zu ziehen. Ich
möcMe die menscMiche Einrichtung kennen,
in der rkeine Verfehlungen vorkommen! Nioht
einmal i,n der Ueinskn rf,amiJ.i,e rgehtaHes 'So,
wie es ·der Vater will oder wie es audi manch
mail ,frau und Kinder vom Vater :wünschen.
(Abg. Stangler: Nicht einmalin der Kommu
nistiscllCll Partei geht es so!) Wie sollte es
dann g:erarde hier der f aB sein? Wir können
schon 'verstehen, daß ,die verehrten Vertreter
des Lin'IDblocks keine Gelegenheit verabsäumen
wollen, ,um da l'oszudonnern. Es ist immer so,
daß wenilge gezwungen, sind, mrögJ.ichst viel
Lärm ZiU machen, um überh'aupt ihre rDaseins
berechtirgu:ng unter Beweis zu stdlen. leh
unterstreiche aber Ibesonders, daß es eirne Un
gerechtigkeit ist, ,die sO 'brav arbeitenden Be
amt'en ,des iBundes, des Landes lund der Ge
meinden -immer 'wieder zu kränken, wenn wir
wissen, unter welchen Besoldungsvel'hältnissen
diese Menschen in deI1f letzten fünf Jahren
gear1beif.et haben mid sich nic,hts anderes aus
Krieg und Not herübergerdtet 'haben 'aI·g ihren
ehriliohen Beamtenstallz. So fördert man nioht
den Wiederaufbau, so fördert man nicht die
Privatinitiative ,des einzrelnenunrd sof,öl'dert
man vor allem nicht die Treue der Bamten
schaft. liDie iß,eamten sagen dann 'natürHch
imJlner wieder: Wenn alles nichts nützt, wenn
man auch, d'alnn wieder mit aUen i,n einen Topf
,geworfen wird, die aus ·dierReihe getanzt sind,
dann 'ist es wirklich nicht s,ehranz,iehend,
durch Treue 'Und rRedliohkeit besonders zu
glänzen.

Was die Öffentliohkeit der ißerichtean
langt, so wird sie niemand fürchten. Auch
darü1her ist des· öfteren schon gesprochen
worden und auch dar'ütber ist eine ähnliche
AuHassung erz,ielt worden. Wir sehnen den
Augenblick ,herrbei, 'Wo man wirMich in den
VertretungskörrpernaHe Dinge, die sich j,n d'er
Verwaltung tun, ehrlich und sachlich beraten
und besprechen kann. Wenn aber so wie heute
jede Gelegenheit benützt wird, lum Ausfä'1le
der gehäs's,igsten Art zu machen, danlli muß
man sich fragen, ob wir bei a'lIer Verant
wort'ling diese rDin,ge in der Öffentlic,hlkeit
bespreohen können. und dürfen. Alle diejenigen,
die \"org,eiben, M,itverantwortunrg zu tragen und
Bestfrf~bungen an den Ta'g zu lIegen, um
unserem so armen Volke ZIU helfen, müssen
posit·ive Vorschläge machen, wie es anders und
besser geschehen so'1l,anstatt von Prozessen
und Ähnlichem zu sprechen, von dem unser
Vollk schon genug hat. Das VoiJ'k kann nicht

Die Berichte des Hechinungl&hofes ,ze,igen, wie
notwendirg die KontroHe ist, vor !aililem die
KontfiO'lle darüber, was mit den Steuevgddern
zu geschehen hat, da die ÖHentlkhkeit ein
Recht daraluf !besitzt, daß ,i'hr über die Ver
wendung dieser SteuergeIder !Bericht erstattet
wird, damit die au'f'gezei'gt,en Mäl11gel UJeseitigt
werden.

PRÄSIDENT: Zum Wort 'gelangt Herr
Abg. Za ch.

Abg.. ZACH: Hoher Latl!cHa'g! Es ,Hegt uns
ein Bericht des Rechnungshofes über die Oe
barung der Stadtgemei:ndie Wiener Neustadt
vor. Wir ,alle 'wissen, daß diese Stadt <die mn
härtesten mitlgenommene 'von Iganz Niedieröskr
reich, ja ·von ganz Österreich war und daß es
wirklich eine glanz harte Aufgabe für ,alle z'u
st'ändigen St,eUen war, für die IBewo1hner di,eser
Stadt weni!gstens wieder 'halbwegs erträ:gliche
LebensmögHchikeiten herzusteUen. Es wird sich
<l'uoh in der nächst'en ·Zeit die Notrw'endigkeit
ergeIben, dlaifür zu sorgen, daß die Hilfe
leistungen des Bundes: IUind des 'Landes nicht
zur Gänlle ein:gestellt 'werden, weil eben noch
so v.iel zu t1un .ist, ,um lauch für ,die Zukunft
das Leh,en der ohnehin &0 starlk bedrängten
Be'VxHikeru:ng 'von Wiener Neustladt zu sicherm,
von der wir mehr als ein Drittd 'Verlor·en
haben. Auch für die übrig,gebliebene Bevöl
kerung wird! es nur Idann ei:neLebwsmöglich
keit, ein erträgüches ,Leben ,geiben, wennaHe
Stellen des !Bundes, des Landes rund der
übrigen Veribä'nde zusammenheHen, ,um in
Wi,ener Neustadt wieder die 'notiwellidigen Be
tri·ebe einzurkhtenr, denn sonst reichen auch
aHe 'Vorgesehenen Ersparungsmaßnahmen
nicht aus, um <das Gleichgewicht dm Gemeinde
haushalt wiederherzusteHen.

Der Herr Aihg. Du!bO'vsrky hat diesen Antrag
dazu benützt, um Di'llige, die eigenHich nicht
zu diesem Tra'gesordilllull'gspunikt rgehöf1en, in
das Hohe Haus :hereinzu'br,ingen. Er ,hat oHene
Türen eingeschla,gen, rnkht eingerannt, wenn
er in dnem Hesolutionsalntf1ag beantr.agt, daß
das PerSO!flial des· Küntrollramtes 'Venmehrt wer
den soll. Er ,weiß seh,t! rgut, weill 'er selbst dabei
war, daß in ,der ,letzten S'it'zung des Finanz
kontrollausschu'Sses ·einheHig der W,unsch zum
Ausrdnuck gekommen ist, das Personal im Kon
trollamt zu 'vermehren :und daß auch vom Ob
mann des KontroH'aus&chusses ibereits das IEr
suchen an deI] Herrn La:ndes!hauptmann ge
stellt wurde, die Vermehllunrg des Personals im
Kontror1'lamt durchzluführen. (Abg. Dubovsky:
Ich wei(J aber auch, wie die Anträge im
.Finanz- und Kontrollausschu(J behandelt wer
den! - Der Präsident gibt das Glocken
zeichen.) Es ,ist j'a hegreiHich, daß es in Zeiten,
denen solche Di'nge, wie wir sie erlebt haben, '



davon ,leben, daß solche Dinge immer wieder
breit1getret,en werden.

Wir -werden dafür stimmen, daß die beiden
Reso,lutionsanträlge der Lanldesregierung zur
BeschIuß,fassung lund Durchf'ülhrung über
wiesen wenden. Wir haben also nichts zu
befürchten, wenn aBes ,in der Öffentlichikeit
besprochen wird, aber wir werden -uns in der
Zukunft noch mehr diagegen zur Wehr setzen, "
daß Volk und Vaterland bei jeder Gelegenheit
hera-b.gesetzt werden. Wer das tut, der kann
nicht mehr den Anslpruch auf Zugehörilgkeit
zu Volk und Staat erheben. Es muß wirklich
einmal gesagt wenden: Es darf nicht einzdnen
erlaubt sein, aE-es das, was uns heil'ilg ist, rüok
sichts,los in den Kot zu zenen undl niederzu
treten. (Zustimmung: rechts.) Wir hoffen, daß
alle die Di1nge, die heute anger'egt 'wurden, ehr
lich geprüft werden und daß alles ausgemerzt
wind, was nicht Iges,und ist, daß aber lauch
alles geschützt wird, was treu und redlkh
seine Pflic'httut. (Beifall rechts.)

PRÄSliDENT: Zum Wort gelangt Frau
Abg. C zerny.

Abg. CZERNY: Hoher 'Landtag! Vor allem
anderen möchte ich Ihne11 zwei Punikte be
kanntgeben, die im Zusammenhang mit diesem
Bericht gewiß ,interessant sind. Wenn der Herr
Abg. Dubo'V'slky sagt, daß der IBericht, den die
Stadt Wiener Neustad~ erhalten hat, mit dem
Bericht, der dem HOlhen Landtag vorliegt,
nicht gleichlautend ist, so ist das nicht richtig.
In dem A!ntrag, der Ihnen heute 'VorHegt, steht
drinnen, daß, ahgesehen von einigen Wahr
nehmungen' die wegen ihrerge6ngen Bedeu
tüng und bloß fonmalen Natur 1,edlilglich dem
Bürgermeister mitgeteilt wurden, der Bericht
des 'Rechnungshofes an die Stadtgemeinde
Wiener Neustadt gleichlautend mit dem B,e
rioht an den Larudt,ag von Niederösterreich ist.
Wir '!könneI1J "Wohl annehmen, daß diese Worte
aHein nicht ein Grund s,ein können, daß man
sagt, -es gibt z-weiabweichende Berichte. Das
möchte iC'h ausdrüciklkh 'festgestellt haben.

Das zweite Beispiel, das Sie sicherlich inter
essieren wird, ist, daß der Bericht ,des Obersten
Reohnung'sho-fes vom Gemeinderat Wiener Neu
stadt ohne Dehatte zur Kemünlis genommen
wurde. Dort hat also niemand gegen die
zi,~fernmäßigen Dar'legungen gr,undsähHch
Stellung genommen. Es ist natürlich ricMig,
daß jeder Mensch jede Sache 'von seinem
dgenen Standpunkte aus sieht und man kann
üher e:i'ne Sache verschiedene Meinungen
haben. Aber, meine sehr Geehrten, es ist Ihnen
a.llen bekannt, daß gerade Wiener Neustadt
durch die Kriegs- und Nachkriegsverhältn~sse

wes,enHich mehr 'gelitten hat als manche
andere Stadt ion unserem Vaterland. l,u aHen I

diesen Schäden si'nd noch eine Reihe von
weiteren 'Schicks.alsschlägen über die Stadt
gemeinde Wiener Neustadt gekommen, ,die 'Sich
natürlich auch auf ihre Vermögensv,erhältnisse
auswirkten. Hierbei denke ich an den Wind
bruch im Jahre 1946, der Baumstämme von
einem Alter von 30'Ü und mehr Jahren wie
Zündhölzer gek,nicikt hat. Also nicht nur
Kr,iegs- lind Nachlkriegsschäden, sondenn auch
Witterung'seinflüsse 'lind .andere Dirnge hahen
dazu beigetragen, die Wirtschaft in der Stadt
Wiener Neustadt schwer zu schädigen. Jeder
eil1lzelne, der diese Dinge miterlebt und dar
unter zu leiden gehalbt h:at,weiß, wie schwierig
es ,ist, aus diesen VerhäH.l1Ii'Ssen wieder heraus
zufi.nden. Hier muß ich feststeHen, daß die
Gemeinde Wiener Neustadt sich in vorbild
licher Weise bemüht hat, aUe diese Schäden,
die durch die erwähnt'en Umständeentstal1lden
sind, ,in ihrem eigenen Wirkungsbereich zu
'beseitigw.

Aus diesem Bericht sehen wir, daß auch
Wünsche geäußer,t werden, auf deren iDurch
führu:ng walhrschei'l1'hch best,anden werden
muß. Ich denke hier lan das Krankepihaus, das
zu zwei Drittel von Nicht-Wiener-Neustädtern
'belegt wind und wofür doch die Wiener~Neu

städter Bevö:lkemng zahlen muß. Das ist -auch
ein Zustand, der geändert werden muß, und
so ,gibt ,es wa'hrscheinEch noch mehrere Punkte,
die einer genauen Erörterung würdig wären.
Alles in ,allem aber muß wohl jeder objektiv
und gerecht denkende Mensch sagen, daß die
Verwalt:ung dieser Stadt 'unter den sC'hwierig
sten Umständen das gemacht hat, was sie nur
machen konnte. 'Sie konnte ehenso weni'g
Wunder wirlken, wie 'wa:hrsaheinllich auch
andere Städte ,auß-erhalb unserer Heimat, die
vielleicht nicht so schwer betroffen wiUfden.
Aber diese Stadt und jeder ilhrer IEinwohner
hat durch seine tatkräftige Mithilfe bewiesen,
daß er alles zu tun gewHlt ist, 'um den Wieder
-a'll1f'bau und damit den Fortbestand dieser
Stadt zu sichern. (Beifall bei den SozialistCl/.)

PHÄSIOENT: Die Rednerliste ist erschöpft,
der IHerr ,Berichterstatter hat das Schluß:wort_

Bef'ichterstatter A:hg. VE<SELY (Schluj3
wort): Ho'her Landtag! Zur Vorlage selbst
wurde ei-gent'lich sachlich nicht viel g,esprochen.
Wenn der ,Herr Aihg. DubolV'sky bemängelt hat,
daß wir uns nicht mit einem Bericht beschäf
tligen, den der Rechnungshof direkt ,an den
Bürgermeister 'von Wiener Neustadt Igerichtet
hat,finde -ich das deplaciert. Wir ikönneI1! uns
nur mit einem Bericht beschäftigen, der dem
Landtag vorgelegt wird. Wir können doch
dem "Rechnungshof nicht vorschr-eihen, welche
Dinge er dem Landtag 'Vorlegen 'SoH und
über wekhe Di'nge er glaubt, sich mit dem

~,
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Bürg,el1meister direkt auseinanderz,usetz'en. Das
zu dieser frage.

Seine weiteren Ausf'Ü'hllunrgen beschäftigten
sich mit Angelegenheiten, die eigentlich mit
dem Bericht selbst ,nicht im Zusammcnhang
standen, das heißt, er besahäftigte sich mit
demfinanzkontroHausschuß des Landes
Niederösterreich und dem Kontrolilamt. Hier
wurde iber'eits festgestellt, daß sich der f inanz
kontroHau:sschluß mit di,esen 'beiden Themen,
die er in seinen Reso'lutionsanträgen zu Papier
gebracht hat, beschäftigt Ihat unJd zu einem
einsHmmilgen Beschluß gekommen ist. Ich
würde zu diesen beiden ResolutriOinsanträgen
empfehlen, daß der A,utr,a'g, mit dem der Herr
Ahg. rDurbovsky den Land~ag auffordert, das
Personal des KontrO'llamtes ,zu ellhöhen,an
genommen wird, weill hier eine Notwendigkeit
vorliegt, die von allen 'Beteüigt'eru {ängst er
kannt wurde. BezülgEch des anderen Antrages
auf Behandl1ung der Berichte des finanz
kontroHaussohusses in der öHenHichen Sitzung
,d~s L,andtages möchte ich damuf verweisen,
daß ein diesbezügliches Sahreihen des finanz
,ko'ntro!'laussc,huSises der Landesregierung be
reits z;ugegmngenr ist. Die Lalndle<srCig,ieru:ng hat
sich damit bereits beschMtigt, weshalb ich
bitte, diesen Antrag des Herrn Abg. Dubo'Vsky
der Landesregief'Ung zuweisen zu woBen.

PRÄSIDENT: Wir kommeruzur A'bstim
mung über ,den Antrag dies Verfassu'Illgsaus
schusses und über zwei <ResolutIionsanträge des
Abg. DwlJOlvSiky. (Abstimmung über den An
trag des Verfassungsausschusses): IEinsNmmig
a'11'genOilllll1e'n.

(Abstimmung über den Resolutionsantrag
Dubovsky, betretten4 Vermehrung des Perso
nals des Kontrollamtes): An gen 0 'll1 m e n.

(Abstimmung über die Zuweisung des Reso
lutionsantrages des Herrn Abg. Dubovsky, be
trettend Behandlung der Berichte des Pinanz
kontrollausschusses in öffentlicher Sitzung des
Landtages, an die Landesregierung): A n g 'e
n omme'n.

Ich ersuche den Herrn Abg. V ,e sei y, die
Verhandlung zur Zahl 80 einzuleiten.

Berichterst'atter Abg. V,ESEiLY: Hohes
Haus! Ich habe namellis des Verfassungrsaus
sohusses über <die Vofllage der L'andesregiemng,
betreffend Stadt!gemeinde IB,aden, Bericht des
Rechnungshofes über die Gebawng des Jahres
1946, zu berichten.

Ich Ig:laube, mir die Einleitung hier ersparen
zu können; sie <ist mit der Einleitung, wi'e
wir sie heim Bericht über die Stadtgemeinde
Wiener Neustadt 'bereits gehört haben,1den
tisch. Ich wiH gleich auf einige wesentliche
Ziffern dieses Bel"'icMes eingehen. Es handelt
sich hier um einen Bericht über ,die Oebarung

der Stadt'gemeinde Baden 'im J,ahre 1946,
welcher Bericht im Jahre 1947 erstellt wurde.
Der Reohnungshof sagt hier:zu, daß 'das Er
gebnis der Überprüfung ,im aHgemeinen als
günstig und die Geb,arungselbst als umsich
tig und weitschauend <bezeichnet werden kann.
Der Ge1barungsabgang des Jahres 1946 ist
wo'hl 'beträchtlich, er findet aber seine Erklä
rung -in der allgemeinen Wirtschaftslage und
in 'einem fast vollständigen Stillstand eines
großen Teiles der Stadtibetri,ebe.

Die Auswirkung des Gebarungsabganges
war infollge der in früheren Jahren geschaf
fenen finanziellen Lage nooh nicht wesenHich
fühlbar, doch soheint im Hinibl,ick au,f die not
wendig gewondenen W,iederaufrba:uameiten an
zahlreichen völlig zerstörten städtischen E,in
richtungen grüßte Zurückhalt:ung bei allen
Aufwendungen personeHer und slachlkher
Natur mehr als bi'sher gebotlen.

In teohnischer Hinsicht bemerkt der Rech
nungs1hof, daß der RechnungsabsoMuß 1946
nach doppischen Grundsätzen erstellt ist und
sich ,in einen Zentmlrechnungsarhschluß und, je
einen Teilrechnungsabschluß für die Hoheits
verwaltung und für jeden von der Gemeinde
geführten IBetrieb ,gliedert. Er stdlt fest, daß
der ordnungsgemäße A'nschluß an die Rech
nung des J,ahres 1945 gegeben ist.

Nach der Generalzusammenstellung im Zcn
tralrechnungsabschluß betrugen die Gesamt
dnmahmen 4,3 MHlionen, die Gesamtausgaben
5 ,MiHionen 'SchiUinig,Slo daß sioh hiermit
mit lEnde des Jahres 1946 6n Aihgang von
725.803 S 83 'gengibt. Dies,er GesamtverIust
erlgibt sich auf der einen Seite ,aus wirklichen
Gebarungsabgä'~gen, auf der 'anderen Seite
aber auch aus Gebanungsülberschüsslen, die
sich insbesondere bei der Bestattungsanstalt,
bei der KanaHsierung 'll,nd heim Wütschlafts
hof ergeben ha'ben.

Der Stand der lanrgfrishgcn Schulden 'he
trug mit 31. Dezember 1946 9,514.570 S.

'In der Vellmögensreohnung stehen Akhven
in d~T Höhe von 25,5 MHlionen SchiUing
Passivcn in der Höhe von 18,199.543 S gegen
über.

Der Schuldendienst elifordert insgesamt
826.422 S, Idasheißt, es müssen für den
Sc'huldrenrdienst rund 19 % der Einnahmen auf
gewendet werden.

VOll! den auf'gelauf'enen Zinsen und Spes,en
shlld in den Teilrechll1lunlgsabschlüssen nur
253.522 S geso,ndert 'als :Darlehensdienst aus
gewiesen. Die übrigen 172.183 S wurden im
einzelnen zwar an richtiger Stelle verrechnet,
aber in ,den nicht aufgegliederten allgemeinen
Aufwand einbezogen. Dies findet der Rech
nungshof als nicht i'n Ordnung ,gehend.

Bei der Hoheitsverwaltung er,gab sich ein
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Aufwand von 2,254.006 S, dem Einnahmen in
der Höhe Ivon 2 Millionen gegenüberstanden.
Die Ausgaben waren also zu rund 90% ge
deckt. Der Aufwand war um 322.202 S, die
Einnahmen warenaher um 1,205.853 S größ,er,
a1s s,ie ver,anschl'agt wurden. Oarnach wäre
der Gebarungserfol'g um 883.650 S günstiger
gewesen, als im VomnschJag ausgewiesen war.

Der ReohnungshM setzt sich dann noch
etwas mit den Ausgahenauseinander und ver
weist darauf, daß 41 % der Aus,gaben auf
Personalilasten enHiallm und 59 % auf das
saohHche Erfordernis.

Die Einnahmen setzten sich z,usammen aus
Bundeszuschüssen mit 6 %, die St'euern, Ab
glaben und Gebühren betrugen 78 % der Ge
samteinnahlillen, die Mietzinse 4 % 'und s'Ü'n
süge Einnahmen ergaben sich in der Hähe
von 12%.

Die Belastung der BervÖ'lkemug durch
Steuern, Gebühren und Abgaben hat pro Kopf
im Jahre 194.6 eine Höhe von: 82 S erreicht.

Bei den Bädernun!d Ider TrinikhaHe ergibt
sich ein Gebarungsahgang von über 200.000 S.
Diese Tatsache ergi1bt sich aus detrn Umstand,
daß nur das frauen- und Kmolinenbad' im
Jahre 1946 im Betrieb standen, während sämt
liche landeren Bäder, einschiließlich des Tmerlillal
strandibladles und der Mineralschwimmschule,
damals noch von der Besatzungsmacht in A'n
spruch genommen wU1'iden.

Beim Gaswerlk ergibt sich ein Geibarung's
aibg1ang 'von 211.000 S, der sich aus der T,at
sache eriklären ,J.äßt, daß das Gaswerk im
Jahre 1946 nur vier MOl1late im Betrieb stand
und die Gaserzeugung nach Zustimmung der
Besatzungsmacht erst am 4. September be
gonnen wenden konnte, obwohl die Kammer
öfen schon Mitte Juli angeheizt wurden und
bereits am 12, AUlgust hetriebsbereit waren.
Diese verspätete Abgabe von Gas soHangeb
lich darauf zurüc!kzuführen sei:n, daß erst
gewisse Siche11ungsIVorkehrungen im Rohrnetz
und in den Hausansohlüssen getroffen werden
mußten.

Der Rechnungshof findet ein ständiges Ab
sin1ken der flüssigen Mittel beachtenswert, die
von 4,278.000 S zu Beginn des Jahres auf
3 Millionen hemihgesunken sind, was ein Alb
sinken um 28 % bedeutet. Von den Außen
ständen der Betriebe entfallen 268.000 S,dras
sind rund zwei Drittel, auf Wasser- und
Klanalgebührien. Das hängt damit zusammen,
daß über Weisung der nö. Landesregierung
den 'Eigentümern von Häusern, die 'Von der
Bes'atzungsmaoht in Anspruch genommen
worden sind, bis ,zur Auszahlung der hienfür
entfallenden IEntschädigungen die gegenständ
lichen Gebühren gestundet 'waren. Die Außen
stände an Wasser- und Kanalgebühren be-

laufen sich insgesamt auf 574.313 S. Von den
flüssigen Mitteln inH'öhe 'vo'n 3,077.882 S
sind nur 481.715 S frei verfügbar, die rest
lichen 2,596.000 S 'betreffen Hücklagen und
sind für bestimmte Zwecke gebunden.

Die seinerzeit lU/rn 2,1 Millionen Reichsmark
ang,ekauften ReiohssClhatzscheine lauten au,f ein
Nominale von 2,191.000 Reichsmarlk und
wurden im Jahre 1945 mn 75 % des Anschaf
fungswertes, sohin auf 543.000 S ab'gewertet.
Von den echten Rücikla'gen sind als Sparein
lagen :Z,596.000 Sund 543.000 S in den 'Vor
erwähnten Reichsschatz'Scheinen ausgewiesen.
Die IEntnahnienaus den Rücklagen st'ehen als
Schuldcnan die IRücklagen in Rechnung, da
die Absicht bes'teht, die Rücklagen in dieser
Höhe wieder aufzufüllen, sobald die über
Weisung der nö. Landesregierung gestundeten
Wasser- und Kanalgebühren eillHießen werden.
Das Reinlvermögen ,im engucn Sinne und die
für bestimmte Verwendungs,zweoke gebundenen
Teile des 'Reinvermögens, wie Rücklagen, Rück
stellungen und Res1erven, ergeben zusammen
ein Reinvermögen von 12,638,000 S

Die Vermögenslage der Stadt Baden am
31. Dezember 1946 kann 'Somit nach Ansicht
des Rechnungshofes noch ,ais venhält<nismäß>ig
günstig ,angesehen werden, übwo,hl verschie
dene Alllagewerte, da die erlittenen Venluste
noch nicht fest,gesteHt werden 'konnten, zweHel
los 'Viel zu hoch zu iBuch stehen urud'es frag
lich ist, in welcher Höhe ,die vorhandenen
Reichssohatzscheine zur Einlösung gelangen
werden.

Der Rechnungshofbericht sch,ließt mit den
Worten (liest): ",Es wird die vordringlichste
Aufgabe der Gemeindeverwaltung sein, diesen
Zustand weiterhin bestmöglich ·aufrechtzuer
halten, ,um den der Stadt Bladen zweifeHos
noch bevorstehenden großen Anforderung;en
einigermaßen genügen zu können."

loh stelle daher namens des Verfassungsaus
schusses den Antrag (liest):

Der Hohe Landtag wolle beschließen:
"Der Bericht des Rechnungshofes vom

29. februar 1948, Z!. 556--6/48, über die Er
gebnisse der im Jahre 1947 vorgenommenen
Überprüfung der Geharung der Stladtgemeil1'de
Baden im Jahre 1946 wird gemäß Artikel 127a
des Bunde1'lverfassungsgesetzes ,in der fassung
von 1929, ahgeändert durch das Bundesver
fassungsgesetz, BOB!. 143-48, und § 18 des
Reohnungshofgesetzes 1948, BGB'!. 144-1948,
zur Kennt1nis ,genommen."

Ich bitte um Annahme des Antrages.

PRÄSliDENT: Es 'liegen keine Wortlilleldun
gen vor, wir kommen zlur Abstimmung. (Ab-

;SI
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-
stimmung über den Antrag des Verjassungs
ausschusses): An.g e n 0 m m e n.

leh bitte den Herrn Aibg. Ve seI y, die Ver
handllung zur Zahl 81 einwleiten.

Berichterstatter A'bg. VIESrELY: Ich habe
namens ·des Verfassungsaussc'husses' über die
Vorlage der ,Landesregierung, betreUend
Stadtgemeinde Baden, Breric'ht des Rechnungs
hofes über die Gebarungsülherprüfung im
Jahre 1948, zu refrerieren.

-Es ist dies die Fortsetzung des vOflher
gehenden Berichtes, und zwar handelt es sich
hier um den Be1"icht des Rechnungshofes über
die ~m Jahre 1948 VOl1genoll11'mene Überprüfung
der Oebarung und -der finanziellen Lage der
Stad~gell11einde Baden des Jahres 1947.

Mit Rüciksichtauf ganz 'geringfügige Ver
änderung,en sOlwQihl in. der Venmögenslargeals
auch im Darile'henslschuldensband usw. grliauibe
ich es mir ersparen iZill k'Önnen,im einzelnen
auf Details des Berichtes einzugehen, weil, wie
gesagt, in ikeilnem Punlkte irgendwelche Alb
weichungen vom vor<hergehenden iB'ericht fest
stellbar sind'.

Der Rechnungshof kommt abschHeßend zu
fol,g,endem Resume (liest):

"iBei der ,aus der iBilianz aufscheinenden
verhältnismaßig günstigen Venmögens'lage der
Stadt B,aden darf nicht übersehen werden, daß
gegenwärtig die aus dem f remdmverkehr und
dem K'ullbetrieb entfallenden E'innahmen zum
Teil durch die da'für einfließenden Vel1gütungen
f'ür Beanspruchungen durch die Besatzungs
macht gedeckt werden. Es muß ,abeI1 damit
gereohnet werden, daß sich dieser Zust,and ein
mal ändert und diese Ver;gütungen wegfallen.
Bis zum Wiedemufleben des fremdenvenkehrs
und der KUl1betriebe wird dann aber noch
geraume Zeit \v,erstreichen, in der die Gemeinde
die für den ordentlichen Haushalt errforder
lichen Mittellkaumaus laufenden Einnahmen
wird laufbringen Ikönnen. Dazu werdenarbel'
noch außerordentlich hohe Aufwendungen.. er
forderlich sein, um die Vorausis,etzunrgen für
einen entspreohenden fremdenverkehr zu
schaffen, die i'n erster Linie in rder Wieder
instandsdzung der KuranstaHen und HotC'ls
liegen."

Diesem Umst'ande muß durch größtmögliche
Sparsamkeit Rechnung getragen werden.

Von den Vertretenn der Stadtgemeinde Baden
sind kei1ne Einwendungen erhoben worden.

Auch mit diesem Bericht 'befaßte sich der
Verfassungsausschuß und ich vertrete hier
seinen Antra1g, welcher lautet (liest):

Der Hohe Landtag wolle beschließen:
"Der Bericht des Rechnungsho!fes vom

24. Dezember 1948, Zl. 308-6-1949, über
die Er1gebnisse der im Jahre 1948 rvorgenom-

menen Überprüfung der Geibamng und der
finanzieHen Lage der St1adt'gemeinde Baden
des Jahres 1947 wird gemäß Artikel 127 a
des Bundesverf:assun,gsgesetz,es in der Fassung
~on 1929, <abgeändert durch das Biundesver
fassungsgesetz, BOBI. 143/1948, und § 18 des
Recrhnungshofgesetzes 1948, BOBI. 144/1948,
zur Kenntnis genommen."

'Ich bitte Sie auch um A'nrnahme dieses An
trages.

PRÄSIDENT (Abstimmung über den An
trag' des Verjassungsausschusses): A 'n g e
no mmen.

Ich ersuche den Herrn Arbg. Dr. Ste'in
g ö t t e r, die Verhandlung zur Zahl 82/2 ein
zuleiten.

:Berichterstatter Aibg. Dr. STE,INGÖTTE:R:
Ich habe namens des Verfassungsausschusses
üiber die VOJ1lage der ILandesregierlung, hetref
fend die Einheibun:g einer Aibgabe für Idas
Halten 'von Hunden (nö. Hunrdeahgahegesetz
1950), Albänderung des Gesetzbesohlusses 'Vom
9. februar 1950, zu herichten.

Hoher Landtag! Gegen das am 9. febmar
1950 beschlossene Hundeahgabegesetz wiurde
von der Bundesregienung lEinspfiUch erhoben.
Es harndelt sich hier :um diejenirgen Stellen des
Gesetzes, wo bezü,grlich gewisser Verfarhr,ens
bestimmungen, hetreHend die Befreiung vorn
der Abgabe, die Ellmäßigung, den 'ErJ,ös oder
die rRückef'stlattung derselben, festgest'C1lt
wurde, daß die ,Entscheidung des Gemeinde
rates endgültig sei.

Die Bundesregierung mac'ht 'auf das Ab
giaberechtsmittelgesetz 'vorm 9. Febl1uar 1950
aufmel1ksam, wonach bei derartigen 'Bestim
mungen ein Rechtsmittelzug 'vorihanden sein
muß; infQllg,edessen wird vorgeschlagen, daß
bezüglich dieser Verf,ahr;ensbestimmungen ,in
erster Instanz der Bürgerrmeister zu entschei
den 'hat urnd dann die Mögliohikeitei'l1er Se
schwerde gegeben sein muß, über die ,erst dann
der Gemeindemt endgültig entscheidet.

Ferner wurde vorn der Bundesregierung be
mängelt, daß in demOesetz das Aib,gaibenver
fahrensgesetz in den bezüglichen S,estill11mun
gen zitiert wurde. Das ist erstens überflüssig
und zweitens würde dadurch der Anschein er
weckt, aiJs ob die rAufnahme dieser SesNm
mungen im rLandesgesetz zwingend sei.

Die Landesregierung 'hat sich mit diesem
Einspruch in i'rhrer Sitz:ung vom 25. April 1950
befaßt. Namens des Verfassungsarusschusses
stelle ich ,folgenden Antralg (liest):

Der Hohe :Landtag wolle beschließen:
,,1. Der zuliegende Gesetzentwurf (siehe

Liandes,gesetz VO!l11 2. J;uni 1950), betreUend
die Einihebung einer Abgabe für das HaHer\
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von Hunden (nö. Hundeabga1begesetz 1(50),
wird genehmi,gt.

2. Die Landesregiemng wird beauftragt,
wegen Durchführung dieses Gesetzbeschlusses
das Erforderliche zu veranlassen."

Ich bitte um Annahme.

PRÄSIDENT: Zum Wort gelangt ,Herr
Abg. Pos pis chi I.

Abg. POSPISCHlL: Hoher Landt,a,g! Der
Linksblock hat schon ,einmal, und zwar durch
Herrn Abg. DubovSlky zum nö. Hundeabgabe
gesetz 1950 ~darund eindeutig Stellung ge
nommen. Er erklärte damals im febrluar: Wir
sind bereit, jedem Gesetz - rüc'khaltlos unsere
Zustimmung zu geben, das beispielsweise die
Besteuerung Von Heitpferden vorsieht, und wir
s,ind auch bereit, ei'ner solchen Steuer in jeder
Hühe z-uzustimmen. Von einem solchen Gesetz
entwurf ist uns bis heute nichts bek,annt
geworden. Abgesehen davon, kann die 'Hunde
abgabe nur dann eine Berechtigung haben,
wenn derjenige, der sich zu seinem Privatver
gnügellieinen Hund 'leisten ,kann 'und hält, z'u
ei-ner Abgabe an die Gemeinde verpflichtet
wird. Dies trifft aber keinesfalls auf Nutz
hun'de zu. ,[S ist .bezeichnend, daß z. B. das
Wiener Gesetz aus dem J,ahre 1922 über die
Hundeabga1be die Unterscheidung zwischen
Nutz- 'und Luxushunden überhaupt 'nicht mehr
kennt.

Sämtliche im iEntwurf unter § 3auf,gezähl
ten Nutzhunde, die der Steuer unterliegen, sind
nach dem Wiener Gesetzaibgabefrei.Es ist
wirklich nicht 'einzusehen, daß das nö. Hunde
abgabegesetz sohlechter sein soll als das
Wiener Gesetz.

Aus diesen angeführten Gründen lehnt der
Linksblock den vorliegenden Antrag auf Ei'n
führung einer Hundeaihgabe ab.

PRÄSIDENT: Die Rednerliste ist erschöpft.
Der Herr Berichterst,atter ,hat das Schlußwort.

Berichterstatter Abg. Dr. STEINGöTTEoR:
Ich empf,ehJ.e dem Hohen Hause den Beschluß
nach dem Entwurf der Landesregiewng zur
Annahme.

PRÄSIDE NT (AbstiIllIllUn,f!, über dm Wort
laut des Gesetzes, über Titel und Einganr; des
Gesetzes und über das Gesetz als Ganzes so
wie über den Antrar; des Vertassun.c.saus
schusses): Ich !konstatiere die An -n ahm e
mit Ausnahme des Linrksblooks.

Ich ersuche den Herrn Ahg. So dom k a,
die Vel'handlung zur Zahl 83/1 einzulei ten.

Berichterstatter Abg. SODOMKA: Ich habe
namens des Verfassungsausschusses über die
Vorlage der Landesregierung, betreffend die
Einhebung einer Abgabe 'Von öffentlichen An
kündigungen (nö. An>künd'ig,ungsabgabegesetz,

1950), Abä'nderung des GesetzbeschI'usses vom
9. febr-uar 1950, zu herichtoen.

Diese Albänderun:g des nö. Anikündigungs
abgalbegesetzes 1950 bewegt sich ·auf derselben
Grundlage wie -die Aibä,nderung des vom Herrn
Berichterstatter Dr. Stein!götter vorhin berkh
teten Hundeab,g,abegesetzes. Hier ist e'benfaHs
ein Einspruch der ißundesregierung 'Vorhanden,
und zwar soll ei.ne Berichtigung in bezug 'auf
den Instanzenzug bezüglich Befreiungen 
das wäre im § 3, Abs. 2, Satz 5, im § 3,
Abs. 4, Satz 2, und ,im § 19, Ahs. 1 - er.
folgen. Hier soll es an SteHe ,qer Worte: "Die
Eritschei.dung -des Oemeindemtes ist endgüHig"
heißen, daß ein InstanzenzlU'g eingeführt wird
und daß in erster Inst,anz der !Bür,gcl1meister
und in zweiter und :Ietzter Imstanz der Ge-
meinderat entscheidet. ,

Außerdem hat das Bundeskanzleramt noch
darauf hi'l1gewiesen, daß die Zitierung der
Abg,abenverfahrensgesetze hier zu der irrtüm
lichen Annahme verleiten könnte, daß diese
Abgahengesetze erst dann wirksam sind\ wenn
sie im Landesgesetz zitiert werden. Um diesen
Irrtum auszuschalten, hat man in diesem Ent
WlUrf ebenfalls davon abgesehen, diese Gesetz
stellenausdrüciklioh zu zitieren.

Dfr VerfasS'ungsausschuß hat sich mit
diesen Änderungen beschäftigt und ich stelle
,in seinem Namen folgenden Antrag (liest):

Der Hohe Landtag wolle ,beschließen:
,,1. Der zuliegende Gesetzentwurf (siehe

La'ndesges,etz vom 2. Juni 1950), betref:f.end
die iEi,nhebung ei'ner Abgabe von öffentlichen
Ankündigungen (nö. Ankündigungsahgabe
gesetz 1950), wird ,genehmigt.

2. Die Landesregierumg wird beauftragt,
wegen Durchführung dieses Oesetzibeschlusses
das Erforderliche zu 'veranlassen."

Ich bitte um Annahme.
PRÄS IDENT (AbstifllflUlnf': über den Wort

laut des Gesetzes, Titel und Eingang und über
das Gesetz als Ganzes sowie über den An
trag; des Vertassungsausschusses): An ge
nommen.

Ich ersuche nunmehr den Herrn Abgeord
neten Zac'h, die Verhandlungen zur Zahl 86
einzuleiten.

iBerichterstatter Abg. ZACH: Hoher Land
tag! Ich habe namens des Verf,assungsaus
schusses 'Über die Vorl,age der Landesregierung,
betreffend die AibferNgung von Landesbeamtel1,
die ohne Ruhegenußaus dem Dienststand aus
scheiden, zu berichten.

Hoher Landtag! Durch die Besoldungsüber
leitungsordnung wurden die BesO'ldungsv-er
hältnisse '9'er Landesbeamten denen der Hundes
beamten in jeder Hinsicht angeglichen. In der
folge wurden alle Änderungen auf diesem
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Ich ersuche den Herrn Ahg. ,E tl in ge 1',

die Verhandlun,g Z'Uf Zahl 65 einzuleiten.

Berichterst.atter Abg. ETILINOEiR: Hoher
Landtag! Ich 'habe namens des Wirtscha:fts
ausschusses 'über die Vorlage ,der La11'des
reg.ierung, betreUend den Gesetzentwurf zum
'Schutz der Tier,e gegen Quälerei (Tierschutz
gesetz), zu referiere11l.

Der Wirtschaftsausschuß hat in seiner
Sitzung 'vom 25. Mai 1950 diesen Oesdzent
wurf mit v,erschiede11'en Änderungen ange
nommen, welche .in der dem Hause vorliegen
dert Fassung hereit'Sent'halten sind.

Zufalge des Beschlusses des Landtages von
Niederösterreich 'vom 30. Juni 1948 wurde die
Landesregierung beauftragt, für das L'and
Niederösterreichein Gesetz z,um Schutze der
Tiere gegen Quälerei zu schaffen, da durch die
Außerkraftsetzlung des deutschen Reichstier
schutzlgesetzes im Jahre 1945 in Österreich für
den Tierschutz nur mehr die unzulängliche
Verordnung vom 15. Februar 1855, ROBI.
NI'. 31, zur Verfügung steht,nach 'welcher nur
eine ,öffentliche und ärgemiserrregende Miß
handl:ungeines Tieres S'tra~bar ist.

Da zum Schutze des einzdnen Tieres geigen
die WiHlküli des Menschen sowie zur Erhal
tung der Tierarten als Quelle wirtschaftlichen
Nutzens und zur :Belebung 'und Verschönerung
der Natur das Verbot und die Bestmfung der
Mißhandlung eines Tieres 'allein nicht aus
reicM, wepden ,im vorliegenden Gesetze,aus
gehend vom Entwurf des Wiener Tierschutz
'vereines, sämtliche Handlungen und Unter
lassungen, deren ,HintanhaHung zum Schutze
der Tiere erforderlich .ist, als Tierquälerei be
z,eichnet und mit Strafe bedroht. Es sind dies
das Zufügen 'von Schmerzen oder Leiden, die
rücksichtlose Oberanstrengung, die erhebhche
Vemachlässigu,ng der Wartung, die Aus
setzung ,eines zum 'L,eben in der Freiheit 'un
fäh1igen Tieres, die Veräußerung eines zum
Weiterleben unfähi,gen Tieres außer zum
Zwecke der Tötung, die lunslachgemäße Vor
nahme von schmerz1haften Ein!grHfen iund die
Tötung eines Tieres aus bloß,emMutwillen.

Zu § 1: Hier werden die vorangefü1hrten
Arten der Tierquälerei in !form einz'elner Tat
bestände angeführt. Die Einschrä1nkung des
gesetzlichen !Schutzes auf einzelne T'ierarten
ist nicht vorg,esehen, da einerseits eine Grenz
ziehung schwierig ,ist, anderseit's das Gesetz
nicht allein den S<.'hutz der Tiere, sondern
auch die ,Erziehung des Menschen zur Ehr
f,urcht vor der Schöpf'llllg im Auge ,hat. Zu
einer Änderung der natürlichen Ordnung der
Dinge, nach der das Tier den höheren Inter
essen des Menschen zu dienen hat, ist das
Tierschutzgesetz jedoch nicht bepufen. Bei

Gebiet'e, die für Bundesbeamte in Geltung
traten, zur Aufrechterhaltung der 'beso<\dungs
mäßigen Glei<.'hheit auch ,für die Landes
beamten in Wil1ksam'keit gesetzt.

Nun wurde mit l8:undes1gesetz vom 30. März
1949, BOB!. NI'. 94,eine R,ege1ung Ihinsicht
lieh der Aibfertigung 'von Bundesheamten ge
troffen, die ohne Huhegenuß aus dem Dienst
stande ausscheiden. § 60, Albs. 1, der Diens't
pragmatiik für die Bundesbe.amt'elf v,erweist
hinsichtlich des Anspruches auf AMerügu11Ig
auf die gelt'enden Vorschriften, die für Bundes
bedienstete bis zum IErsc'heinen ,des vorer
wähnten Gesetzes im P,ens,ionsgesetz 1921 und
dem GehaltS'überleitungs,gesetz enth.alten waren.

Für die LandeSibediensteten sind Bestim
mungen über Ahfertigun~g im § 121 der
Dienstpragma'Ük für die Landesbeamten ge
trof1fen; das Ausmaß der Abferti,gung war
nicht festgellegt.

Die Inkraftsetzung des eingangs erwähnten
Bundesgesetzes bed~utet einen weHeren Schritt
auf dem Wege der Angleichiung der Landes
beamten an die l8undesibeamten. Diese Maß
nahme erscheint auch im Hi'nlbliök auf die
überholten Bestimmungen der Landesdiell!st
pfia'gmatik als durc'haus wünschenswert.

Da der Landtag rauch dem Wunsche Aus
druck gegeben hat, daß auf die Beamten der
Bezirke (Gemeindevepbä,nde) die gleichen
beso.\dungsrechthohen Bestimmungen in An
wendung kommen, die auf die Landesheamten
A'nwendung finden, soN sich die Wirksamkeit
dieses Beschlusses auch ,auf diese Gmppe von
Bedienstden !beziehen.

Gleichzeitig wär,en' die durch die neuen
Rec'h'tsvorsohriften überholten Bestimmungen
des § 121 der Dienstpm1gmatikaußer Kraft
zu setzen, insbesondere die Vorschrift, daß
beim Austritt aus dem Dienstiverhältnis dem
Beamten die eingezahlten Pens,ionsbeiträ,ge
rückzuerstatten sind; hierüber trif,ft das
B'undesgesetz vom 8. Juli 1948, BOB!.
NI'. 177, eine auch für das L,and vepbi,ndliche
Regelung.

Namens des VerfasS'ungs,ausschuss,es stelle
ich sohin den Antrag ,(liest):

Der Hohe' Landtag Iwo:Ile beschüeß,en:
"Der vorliegende Entwurf eines Landtags

beschlusses, betreffend die Abfertigung von
Landestbe.amten, die ohne Ruhegenuß aus dem
Dienststand ausscheiden, wird genehmigt.

Die Landesregierung wird beauftragt, Zollr
Durchfühnung dieses Beschlusses das Erfor
derliche zu veranlassen."

Ich bitte um die Annahme dieses Antrages
PRÄSIDENT (Abstimmlln~): An 'g e

no mm en.
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formulierung der Tatbestände wurde deshalb
auf die Interessen der Landwirtschaft und des
Verkehrs Bedacht genommen. Die diesbezüg
lichen Vorschläge der LandwirtschaftSikammer
und ,der Kammer der !gewerblichen Wirtschaft
wurden 'berücksichtigt.

Der Absatz 2, wonach ein Tierhalter auch
wegen Duldung einer Tierquälerei durch eine
unter seiner Aufsicht oder in seinem Dienste
stehende Person strafbar ist, soH den Tier
halter veranIassen, von sich aus Tierquälereien
strafunmündi'ger Personen oder, speziel1 in
gewerhlichen Betrieben, die vielfach üblichen
Roheitsakte von rBediensteten zu unterbinden.
Das Gesdz sieht jedoch davon ab, auch den
Versuch einer Tierquälerei als strafbar zu er
klären, weil eine Notwendig1keit hierzu llic'ht
gegeben erscheint, da durch das Verbot einer
effektiven Tierquälerei das Tier hi'11l'eichend
geschützt wird.

I,n § _2 sind Handlungen aufgezählt, die mit
Rücksicht auf die schwerer wiegenden Inter
essen der menschlichen Gesundheit, Sicherheit,
der wissenschaftlichen rforschung oder auf eine
besondere Rechtsübung (Waidgerechtigkeit bei
Ausübung der Jagd und fiseherei) von der
Strafdrohung dies Oesdzes nicht erfaßt werden
sol1en. Die Aufnahme der in Absatz 2ange
führten Bestimmung wurde naeh Mitteilung
anderer Landesregierungen vom Bundes
kanzleramt empfoihlen.

Zu § 3: Dmch die Verordnung vom 24. }uli
1939, ROBI. I, S. 1320, betreffend die Ein
führung der Reichstierschutzvorschriftenin der
Ostmark, sind in Österreich die bisheügen
Vorschriften über den Tierschutzverein, dem
nach \ auf die 'von den einzelnen Ländern er
lassenen "spezielIen Verbote", außer Kraft
getreten, wenngleich eine ausdrückliche Außer
kmftsetzung bisher nicht 'verfügt erscheint. Im
Jahre 1945 wurde lediglich die Verordnung
vom 15. f ebr/uar 1855 wieder in Kmft gesetzt.

,Es ergab sich demnach die Notwendigkeit,
die Landesregirung für den Bedarfsfall zur
Erlassung 'von Verordnungen zum besonderen
Schutze der Tiere hinsichtlich der Behandhmg,
Verwendung und Schlachtung Z'L1 ermächtigen.

Zu § 4: Neben empfindlichen Strafen ,für
den Tierquäler ist auch du Verf,al1 von Tieren
und Gegenständen, die zur Begehung einer
Tierquälerei verwendet wurden, vorgese'hen.

Zu § 5: Oie hier vorgesehene Maßnahme
nimmt außerhalb des Verwaltungsstrafverfah
rens die Interessen ds Tierschutzes 'wahr und
ist dazu angetan, vorbeugend Tierquä'lereien
zu verhindern.

Zu § 6: Oie ausdrückliche A'ußerhaft
setzung sämtlicher bisher gegm T,ierquälerei
erlassenen Vorschriften im L'ande Niederöster
reich ermöglicht eine einheitliche Vollziehung

des Tiersdmtzes im Geltungsbereich dies,es
Gesetzes durch 'Erlassung moderner, den tech
nischen Vorschriftena'11gepaßter Verordnungen.

Der Antrag des Wirtschaftsausschusses
lautet (liest):

Der Hohe Landtag wulle beschließen:
,,1. Der zuliegende Gesetzentwurf (siehe

Landesgesetz vom 2. Juni 1950) zum Schutze
der Tiere gegen Quälerei (Tierschutzgesetz)
wird genehmigt.

2. Die Landesregierung wird beauftragt,
wegen Durchführung dieses Gesetzbeschlusses
das 'Erforderliche zu veranlassen."

Ich bitte das Huhe Haus um Annahme
dieses Antrages.

PRÄSIDENT: Z'um Wort gelangt Herr
Landesrat 0 e n 11 e r.

Landesrat GENNEIR: !Hoher ,Landtag! Das
vorliegende Gesetz, das die aufgehobenen
reichsrechtlichen Vorschriften ersetzen und
dem fehlen eines Tierschutzgesetzes Abhilfe
schaffen soll, hat den schönen Namen: Gesetz
zum Schutze ,der nere gegen Quälerei (Tier
schutz,gesetz). In seiner vorliegenden fassung
erfüllt aber das Gesetz weder den Zweck, die
Tiere vor Quälerei zu schützen, noch ist es
geeignet,einen Schaden für die Tierhalter,
also vornehmlich für die IBauel11l, hintanw
halten. Dieses Gesetz ist ein Schulbeispiel da
für, wie man ein Gesetz nicht machen süH. Es
gibt hier eine Reihe von unklaren formulie
rungen wie: Offensicht1iche Quälerei, Lei
stungen, die offensichtlich die Kraft des Tieres
übersteigen USiW. Offensich tlich und offenbar
kommt immer wieder vor und mit dieser un
klaren Formulierung ist jeder willkürlichen
Ausleg'ung des Gesetzes Tür und Tor offen.
Es kann in einem f,aHeeiner bestraft werden,
während in einem ,ganz gleichartigen Falle ein
anderer nicht bestraft wird. Gewiß ist nur,
daß der Gutsbesitzer niciht i!n Gefahr kommt,
nach den Bestimmungen dieses Gesetzes be
straft zu werden, wohl aber der KiJ1ec'ht, der
Landarbeiter, den der Guts1herrang,etrieben
hat und ,der dann vielleicht auch die Pferde
antreibt. nie Verfasser dieses Gesetzes waren
offenbar der Meinung, daß die Verwaltungs
behörden, denen die Anwendung dieses Ge
setzes obliegt, nur fleißig und bmv den
Motivenbericht studieren sollen und daß sie
dann schon die richtigen Maßnahmen für ihre
Entscheidung finden werden. In diesem
Motivwbericht werden statt sachlicher Er
wäigungen sozusagen philosophische Betrach
tungen angesteHt, offensichtlich - um bei der
Sprache des Gesetzes z~ 'bleiben ... weil die
Herren der Meinung si,nd, daß bei den
schnöden Beratungen des Landtages auch die
Philosophen vun ,plato angefangen nicht zu

T
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nicht nur der einzdne Bauer, 'Sondern auch die
Allgemeinheit iSchaden erleidet. Dras ist arlso
eine Frage, die weit über den Rahmen dieses
Gesetzes hhlausgeht.

Zum Schlusse gibt es in diesem Gesetz wie
der einmal eine sehr charakteristische Bestim
mung, nämlich die, daß ei,gentlich ,aHes der
Landesregierung ,im Verordnungswege, also
der Autorität und Weisheit der Landesregie
rung, übedassen werden soll. Oie Lrandes
regierung ikann eirnfach durch Verordnungen
,gewisse Arten der Behandlung 'von Tieren ver
bie'ten. Man soH doch eine solche 'unklare Aus
drucksweise im Gesetz 'vermeiden, mit der sich
'niemand ausk'ennt. AußNdem ist vorg,esehen,
daß die ILandesftlgierunrg eine Verordnung
über die Schlachtung und Kastrierung von
TIeren erlassen rkrann. B'ei dieser wunderbaren
Formulieriung weiß man WÜ1kIich nicht, 'Ob das
Tier nicht 'Zuerst 'geschlachtet und dann
kastrief't werden soll oder umgeik,ehrt. leh ver
stehe schon, daß schließlich die Arbgeordrneten
nicht a],]e diese 'Dinge klar formu]j,eren können,
a,ber dazu ist doch' das Referat da, ein wirk
<lich klares, demokratisches Oesretz zu machen,
bei dem sich jeder aUSIkennt, und zrwar jeder,
die Verwaltungsbeh'örde 'Und seIbst'verständlich
auch der Staatsbürger. ,E.in solches Ges,etz
arber, das jeder MÖlgIichikeit Tür und Tor
öffnet, ist nichtsander,es als ,eine Augenaus
wischerei, das ist ,ganz klar. Im üesetz wird
auch gesagt, daß 'vor Veröffentlidhun:g solch'er
Verordnungen Outachrten der zuständigen 'K'ör
perschaftcn 'einrgehoH werden soUen. Es ist von
solchen Gutachten auch in den A:usführungen
des BericMerst,atters die Hede gewes,en. I,n
Wir;kIichikeit ist es so, daß das Gutachten der
LandwirtschaHSkammer ein Schmarrn war,
dort w,ar,en nämlich 'nureini,ge Abänderungs
anträge rein juristischer Natur. Das Gut
achten der Ti~erärzte ist überhaupt nicht be
rücksichtigt 'Worden.

Hi,er zeigt sich ,der Mangel, daß nicht vor
der Abfassung des Gesetzes ausreichende rund
zweckdienliche Gutachten eingeholt 'Worden
sind, so daß das j,etzt erst nachgeholt 'werden
muß. Auf diese W,eise kommen wir st'att zu
einer klaren demokratischen Oesetzlgebungin
ein autoritäres V,erwaltungsregime hinein.
Schließlich werden wir überhaupt keine
Gesetzesvorlagen mehr br.auchen, sondern es
wird ein Motirvenbericht vorgreIegt, i,n dem fest
gestellt rwird, daß die iLandesregierrung !kraft
ihrer Autorität berufen ist, die natürliche Ord
nung der Dinge zu wahren.

kh ha'he schon im A'usschuß lauf die auß,er
ordentlichen Un'klarheitenhingewi,esen und
dort den Antrag gesteIlt, das Gesetz von der
Tagesordnung aibzusC'tz,en und neuerlich zu
beraten, um eine klare und eindeuüge Fof'ill'u-

kurz ikommen soHen und daß auf diese Weise
der Landtag sozusagen auf eine höhere Warte
gehoben werden soll. In diesem Mo'Üvenbericht
wird testgestellt, daß ,dieses Gesetz in dieser
Fassung und Form nicht nlur dazu dienen Süll,
die Tiere vor der Quälerei zu sC1hützen, son
,dernauch dazu, die Menschen zur lEhrfurcht
vor der Sohiöptung zu erziehen. :Es wird' dann
no'ch versichert, daß das Tiersohutzgesetz nicht
berufen ist, die natürliche Ordnung der Dinge,
nach denen die Tier,e den I'nt,er;essen der Men
sohen zu dienen haben, zu ändern. Gewiß ist
dieses Oes'etz dazu nicht berufen. IEs gibt aber
bekanntlich Leute, die es alsnatürhche Ord
nung ransCihen, daß es Großgrundbesitzer und
Knechte, daß es Arme lund Reiche, daß ,es
Schieber 'und Korruptionisten 'und auch ehr
'liche, arme Teufel ,gibt. IDieseMeinung ist
aber im Laufe der Zeit überholt worden rund
ist heute ~genaü so unricMig, wi,e es >etwa die
Meinung wäre, das Tier gehört mir und ich
kann damit machen, was ,ich will. <Das Gesetz
ist im ,Ausschuß einigermaßen geändert wor
den, ,es ist vor allem ·auf Antrag der Abgeord
netoen der ÖVIPei'ne ,Bestimmung heraus
genommen worden, die vorogesehen hat, daß
bei Kastrationen in 'gewi'ssenFällen Tierärzte
heroangewgen ,werden sollen. Es wird sicher
Iich niemand .etwas dagegen haben, daß nach
alten Gepflo!genheitoen Lai,en, die dasg,elernt
haiben und auch sachgemäß machen, die
Kastrationen bei Schweinen durchführen. Es
ist aber eine andere Sache, ob die Kastration
bei 'Pferden und Rindem, hesonders 'von einem
bestimmten Alter an, nicht doch 'vom TIerarzt
durchgeführt werden soH. Nun wissen wir
doch alle, daß sich die Verhältnisse der 'kleinen
und mittleren Bauern immer mehr verschlech
tern, daß ihre ,Einnahmen; immer kleiner wer
den und mit den Auslgaben Inioht mehr Schritt
halten können und daß daher j,eder Grosch,en,
bevür er :ausgegeben wird, dreimal angesehen
wird. Man dar,f aber nicht v,er,gessen, daß
durch eine unsachgemäße 'Behandlung nicht
nur das Tier gequält wir,d, sündern auch der
Bauer selbst einen ,empfindliohen Verrlust ,er
leiden kann. Dradurch, daß di,e errwähnte Be
stimmung herausgenommen wird, ist niemand
gehoUen, weil die Tiere rnicht vor Quälerei
geschützt sind und auch dem Bauern damit
kein Nutzen 'getan wird. Es gibt hier nur die
eine Möglichlke,it, daß marn nicht ,nur 'Von der

. Förderung der Landwirtschaft und besonders
der Förderung der Viehzucht redet, während
man in Wirklichlkeit nichts tut, sondem daß
man auch Mittel und IWege findet, ium Sub
vent'ionen und finanzielle Mittel ber,eitzusteHen,
damit auch die kleinen Bauel'ini dieMJÖglichikeit
haben, in Fällen, wo es notwendig ist, den
Tierarzt zu holen, weil sonst letzten Endes

.\

T



314 LalllCHa'g von Ni:edlerös't.e'rr'ei'ch. I. SeSlSiion der V. W,ahI:pefliode. - 14. S'iltlz:unlf;! ,am 2. junv 1950.

lierung nach der Einholung von ausreichenden
Gutachten zu finden. Dicger Antrag ist ,von
den Abgeordneten der Volkspartei ,a'bgdehnt
worden. Ich erlaube mir daher noch einmal,
unter 'Hinweis auf die außerordentlichen Un
klarheiten dieses Gesetzentwurfes 'und auf die
Tatsache, daß vorher nicht mit aller Sorgfalt
ausreichende Gutachten eingeholt worden sind,
den Antrag w stellen (liest):

Der Ho'he Landtag 'woBe 'beschheß:en:
"Die Vorlage betreffend das Tierseuchen

gesetz wird zur neuerlichen Beratung an den
Wirtsc,haftsausschuß zurückverwiesen."

PRÄ:S,IDENT: Ich bringe den Ant.rag,
dieses Gesetz dem Wirtschaftsausschuß zu
rüokzuverweisen, wr Abstimmung. (Abstim
mung): Abgelehnt.

Ich bitte nun Herrn Abg. Ing. H ir man '11,
das Wort zu nehmen.

,Abg. Ing. HIrRMANN: Hoher Landtag!
Wenn gegen ·das Gesetz ,der Einwand erhoben
wurde, daß es kei,ne genaue Fixierung des
Begriffes Tierquälerei enthä:lt, so wird wohl
jeder, der mit Tieren zu t'Ul1 hat, mir zu
stimmen, 'wenn ich sage, daß es ganz ,unmög
lich sei, einen technisch einwandfreien Begriff
der Tierquälerei zu bi'lden. Nicht ,einmal die
Äuß,emng des Tier:es, 'sei es durch Laut oder
andere Handlun,gen, ergibt ein eindeutiges
Merkmal, ob eine Tierquäl,erei vorliegt oder
nicht. Es ist '11un einmal so, daß manches Tier
sich besonders heftig gegen eine Handlung
wehrt, die letzten Endes zum Wohle des Tieres
erfol,gt.

Wenn nebenbei bemerkt wur.de, ·daß dieses
Gesetz mehr üder weniger den Wü'nschen der
Landwirtschaft entgegengekommen ist, so
möchte ich hier feststeHen, daß es keinen
anderen Berufszweig gibt, der so eng mH der
Tierwelt verbunden ist wie eben ·der Bauer,
der Landwirt, und daß er also das grtößte
Interesge daran hat, daß die ihm anvertrauten
oder eigenen Tiere größtmöglich ,geschützt
werden und daß sie so gehalten und ,gewartet
werden, daß sie den ,besten Nutz·enfür ihn
selbst und damit auch für die Allgemeinheit
ergeben.

Es ist auch darauf hingewiesen worden, daß
die Fassung ,des P'assus über das Kastriteren der
Ti,ere nun so ,erfolgt ,ist, daß hier 'Vo'n einem
Tierschutz keine Rede mehr sein kann. !Das
Kastrieren der Tiere geschieht gewiß nicht nur
deswegen, weil der iß·auer und die anderen
landwirtschaftlichen Produzenten ,darin einen
Vorteil er:b:lic:ken, sondern einfach deswegen,
weil die Konsumenten und vieHeicht noch mehr
die Konsumentinnen es eben vorzi,ehen, das
Fleisch vo'n Tieren Z'll genießen, die schon in

ihrer frühen Jugend ihrer Männlichkeit be
raubt wurden. Die ursprüngliche Fassung ,des
Entwurfes, wonach das Kastriepen ,der Tiere
erst nach Vornahme einer ,allge:rneinen oder
örtlichen Betäubung durchgeführt werden darf,
hätte bedeutet, daß diese Handlung nur durch
Tierärzte 'vor,genommen werden darf. Nun
liegt es aber nicht ,daran, daß die Kastrierung
an den hohen Kosten der Heranziehung vo,n
Tierärzten scheitert, sondern vielmehr diaran,
daß es in vi:elen Geg:enden g,ar nicht möglich
ist, daß die vorhandenen TierärzteaHe an
fallenden Kastration·en bewältigen ,wönnen, so
daß 'wir uns bemüht haben, nicht nur ,die Tier
ärzte, sondern auch die Laienlk,astrierer zur
Kashation 'von Haustieren zuzulassen. Es gibt
für den ißegriff der Tierquälerei in diesem Fall
eigentlich 'ein gutes Merkmal: Eine Operation'
am Her ist dann g,ut 'Verlaufen und mit mög
lichst weni,g Schmerzen für das Tier verbun
den, wenn - und das wird Ihnen jeder Bauer
bestätigen - das Tier möglichst bald wieder
nOl'ma.J frißtundJ sich normal benimmt. IDie
Bauern 'haben sich ,nicht umso'l1stgegen die
strenge Fassung des Paragraphen gewehrt, sie
wissen, daß sehr ,viele ,dieser Laienkastpierer
über eine Handfertig1keit 'verfügen, di,e nicht
alle Tierärzte, die derzeit ihre Praxis ausüben,
besitzen.

Wenn nun eine Änderun,g über die Bestim
mungen bezüglich des Kastrierens dem Ver
ordnungsweg überlass,en wird, so g,ewiß nicht
deswegen, um der 'L'andesregierung ein 'neues
Mittel reaktionärer Herrschaft zu übergehen,
sondern ei,nfach nur deswegen - die Fassung
des Paragraphen sagt es gan~ klar und ein
deutig -, um dem :etwa sich erg,e:benden tech
nischen Fortschritt in der Erfindung, Anschaf
fung ,und Bereitstellung neuer Geräte und
Betäubungsmittel sofort und ohne Schwierig
keit Rechnung tragen zu !können. Nichts
anderes soll der § 3 bei'l1'haltel1. Es ist selbst
verständlich, daß die Landwirtschaft an einer
Verabschiedung ,des Geset~es Interesse hat,
und zwar an ,der Verabschiedung eines Ge
setzes, das einerseits, so 'Weit es eben möglich
ist, den Begriff Tierschutz umschreibt und
anderseits doch nicht die Möglioh1keit 'geben
soll, 'bei jeder passenden 'und, wie es schon ein
mal ist, bei jeder unpassenden -Gelegenheit den
Landwirt, den iBauem, j,a sogar den Land
arbeiter ·der Strafe verfallen zulassen. (Bei
fall bei der ÖVP.)

P:RÄSIDENT: Zum Wort ist ni'emand mehr
gemeldet, der Herr BericMerstatter hat das
Schlußwort.

Berichterstatter Abg. ETLINOEIR (Sclilull
wort): Ich stelle den Antrag, das Hohe Haus
möge den vorliegenden Textentwurf., wie er

1
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vom Wi'ftsohaftsausschuß beschlossen wurde
annehmen. ' ,

PRÄSIDE NT (Abstimmung ü6er dm Wort
laut des Gesetzes, Titel und Eingang des Ge
setzes und über das Gesetz als Ganzes sowie
über dm Antrag des Wirtschaftsausschusses):
An gen 0 m m e n.

Ich bitte den Herrn Abg. Ing. Hi I' man n,
zur Zlahl 73 zu rberieht,en.

BerichterstaHer A'bg. lug. HIRMANN: Ich
habe namens des Wirtschaftsausschusses über
die Vorlage der ,Landesregierung, hetreffend
das Gesetz über die FischeJ:1karte, zu heribhten.

Ich muß eingan:gs da'fauf aufmer:ks,am
machen, daß in JenemJ Oesetzvordruük, der den
Herren ,Abgeordneten durch die Post zu
gegangen ist, ein technischer Irrtum unter
la.ufen ist, und zwar 'WuJ:1de Seite 2 unrichtig
wIedergegeben. Auf den Plätzen der Herren
A,bgeordneten liegt nun der richtige Text des
Gesetzes vor.

Eine Ändemng in der Ausstellung der er
forderlichen fisch,ereiausweise ist deswegcn
not'wendig ,geworden, weil die reichsrechtHbhcn
Bestimmungen, nach denen bisher die F ischerei
scheine ausgestellt wurden, durch ,das Finanz
verfassungsgesetzaufgehoben w,urden. iDieses
Finanzverfassungsgesetz verbietet nämlich daß
nach rieichsr'echtlichen VorschriJt.en Ahgarben
eingehoben weflden. Es ist auch noch aus einem
anderen GfiUnde notwendig, das Gesetz über
die f.iSC'he~k,arte zu erlassen, und zwar des
wegen, weIl der § 66 des nö. Fischereigesetzes
das bis zum 13. März 1938 in' Kraft war'
keine Bestimmungen über die Ert,eilung 'vo~
FischeJ:1eiausweisen enthält. Damals war viel
mehr das Fischereibüchel eingeführt, welches
v?m Fischereir,evierausschuß ,ausgegeben,also
l1lcht von eineröffentlich-rechtIichen Genehmi
gung abhängi,g gemacht wurde. Es kann
k,einem Zweifel unterliegen, daß es wünschens
wert, ja im Interesse der Fischerei :unumgäng
lich notwendig ist, daß ,gewisse Personen 'von
der Ausübung der Fischerei feme ,gehalten
werden, und z'war vorwiegend P.ersonen, die
sich gegen die Sicherheit des 'Eigentums und
auch solche Personen, die sich gegen fischerei
poliz'eiliche Vorschriften vergangen 'haben oder
denen s()UsNge Übertretung,en ang,elas1et sind.

Um' die auf,gezeigte GesetzlüCl~e zu ver.
meiden, setzt der § 1 des vorHeg,enden Oesetz
entwurfes f,est, daß jeder Fischer verpflichtet
ist, sich 'Über s'eine durch die zustä'nJdig,e Be
hörde erfo""gt,e Zulassung zum 'FiscMang aus
zuweisen. Diese Zulassung zum Fischfang er
folgt durch die Ausst'eHung der "Fischer
karte", die einen behördliohen Ausweis darü1ber
darstellt.

Der § 2 bestimmt nun das Oeltungs,geibiet
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sowie di,e Geltungsdauer der Fisc'berkarte rund
regeHauch die Ibehördliche Zuständigikeit Ibei
der AusteIlung der ,Fischer'karte. Es ist klar
daß die Fischer:krarte allein noch nicht ,da~
Recht gibt, in Gewässern, die 'Privaten ge
hören oder von Privaten gepachtet sind den
Fischfang zu hetrei,ben, sondern daß 'dazu
noch die Zustimmung des Besitzers oder
P~chters notwendi,gist. Die AussteHung der
FIscherkarte hat stets für das gesamte Gebiet
des Bundeslandes Niederösterreich zu erfolgen. '
Hinsichtlich der Geltungsdauer steht dem Be
werber die Wahl zwischen einer Fischerkarte
die nur für ein jahr ,gilt, oder für drei auf~
einanderfolgende j'ahr,e Gültigkeit hat, frei.

Für die Festsetzung der ,b~hördlichen Zu
ständi,gikeit war die 'Erwägung maß<gebend
daß eine mögliehst rasche und reihungslos~
Ausst,ellung der Fischerkarte zu gewähr'leisten
ist.

In § 3 :wird nun der Personenkreis auf.
~ezählt, der im Interesse der SiohersteUung
emes ordnungsmäß,ig,en und fischereiwirtschaft
lich zweckentsprechenden Fischer,eibetriebes von
der Ausüib:ung des F ischfranges ausgeschlossen
wet"den soll. Hier einigte sich nach längeren
B.erat.ungen .der Ausschuß auf eine Fassung,
dIe SIe 'nun Jol1 dem\l1orliegenden Gesetz finden.
Um es kmz zusammenzu,fassen, soll di,e Aus
~steHung der rfischeJ:1karte verweigert werden an
unmündige oder entmündigte P.ersonen an
,Minderjä'hre unter 18 jahren sofeme sie 'nicht
die Z'ustimmung ihres ,geset~lic:hen Vertr,et'ers
haben, weiter an GeistesknanJke und dann ,end
li~h a~ Personen, die wegen Übertretung des
FlschdlebstahIes oder der Teilnahme an einem
solchen verurteilt worden sind; das 'SoH drei
jahre vo,n dem Ta,ge an dem di,e Strafe ver.
fügt oder nachgeseh~n wurde, an ger,eohnet
w~rden. Endliöh soll die Ausstellung der
Flscherk,arte denjenigen Personen verw,eigert
"Yerdcn,. di~~i,~derh()ilt wegen Obertretlung der
fischerelpolIz,ellIchcn Vorschriften bestraft wor~
den sind. Auch hier ist eine Frist '\11011 drei
jahren vorgesehen.

Um nun die Möglichkeit zu schaffen an
Personen, die sich in den unmittelbaren Nacoh
kriegsjahren g,egen die öffentliche Sioheriheit
oder das Eigentum vergangen haben dennoch
Fischenkarten aussteHen zu k'önnen '~urde für
d· ,
, leSe P,ersonen die "Kannbestimmung" in das
vorliegende Gesetz aufgenommen, d. h., es
steht der ausstellenden Behörde frei die
Fischet'karte entweder auszustellen od~r zu
verweigern.

Weüer hestimmt das Gesetz die Höhe der
Abgabe, ,die ,für die Ausstellung der Fischer
karte zu entrichten ist, und zwar beträgt die
Aibgabe 5 S für die ei'n jahr geltende Fischer-



karte und 12 S für ,eine fischerkarte, die für
drei ,auf'einanderfologende Jahre gilt.

Nach den Anordnungen des Gesetzes dürfen,
um Mißbräuche z.u venmeiden, zur Ausferti
gung der fischerkart,e nur die vom Amt,e ,der
nö. Landesregierung autgeJ.egten Vordrucke
verwendet werden.

Der Wirtschiaftsausschuß hat sich in ein
g,ehcnden B,eratungen mit diesem Antrag he
faßt und ist letzten Endes z,u dem Beschluß
glekommen,den ich nun dem Hohen Landtag
vorlegen muß. Er lautet (liest):

Der Ho'he Landtag ,woHe beschließen:
,,1. Der heiliegende Gesetzentwurf (siehe

Landesgesetz 'vom 2. Juni 1950) wird g,e
nehmigt.

2. Die Landesregierung wird angewiesen,
wegen Durch{ühroung, dieses B,eschluss,es das
Erforderliche zu ver,anlassen."

loh bitte das Hohe Haus um die A'nnahme
dieses Gesetz,es.

,PRÄSIDENT (Abstimmung über den Wort
laut des Gesetzes, über Titel llmi Eingang des
Gesetzes, über das Gesetz . als Ganzes sowie
über den Antrag des Wirtschattsausschllsses):
A ngeno mmle n.

Ich ersuche den Herrn Ahg. Die n bau e r,
die Verhandlung zur Zahl 84 ,einzuloeiten.

Berichterstatter Abg. DlENBAUER: Ich
habe namens des Wirtschaftsausschusses 'ü1her
den Antrag der Abgeordneten Nagl, Schöberl,
Dienbauer, Schwarzott, Ing. Hirmann, Hai
nisch, Bachinger, Tesar und -Genossen, betref
fend Verbesserung der derzeitigen Postzu
stellung in den Landgemeinden Niederöster
reichs, zu herichten.

Hoher Landtag! ,Es ist eine allgemein be
kannte Tatsache, daß die Postzustellung auf
dem ,L,ande als sehr schlecht zu bezeichnen ist.
S'O kommt es 'häufig vor, daß Briefe von
Ämtern und Behörden sowie von Gerichten
reichlich verspätet einoJang,en, 'Wodurch der Be
völkerung - wir wissen das - hä'ufi.g Scha
den zugefügt wird. Auch der Wiener spürt das
unangenehm, wenn er seinen Urlaub auf dem
Lande verbringt und die Post nicht rechtzeitig
zugestellt bekommt, wie ,er das 'Von der Groß
stadt her ,gewohnt ist. Daß Zeitungen ihre
B,edeutung vollständi,gverlieren, wenn sie so
verspätet oeinl,angen, ist ebenfalls eine bekannte
Tatsache.

Aus diesem Grunde erlaube ich mir dem
Hohen Haus,e den Antm,g des Wirtschaftsaus
schusses vorzulegen, der folgendermaßen lautet
(liest) :

Der Hohe Landtag 'Wolle beschIießen:
"Die Landesregierung wird aufgefordert,

beim Bundesministerium für Verkehr und ver
staatHchte Betriehe, Generaldirektion für die

Post- und Telegraphenv,erwaltul1g, 'alles in die
Wege zu leiten, daß für eine Verbesserung der
derzeitigen Postzustdlung in den ~L!andgemein

den Niederösteneiohs SOTge ,getw,g,en wird."
Ich Ibitte das Hohe Haus um die Anna'hme

dieses Antrages.
PRÄSIDENT: Zum Wort ,gelangt Herr

Landesrat Gen ne r.
Landesrat GENNE'R: HoherLandtag! Es

ist leider eine aJ:lzu bekannte Tatsache, daß
di,e PostzusteUungsverhältnisse auf dem Lande
fünf JahTe nach dem Ende des Krieg,es noch
immer miserabel sind und daß dadurch die
Landbevölkerung auch wirtschaftlichen Scha
den erleidet. Wir begrüßen es daher, daß
neuerlich ein Versuch unternommen werden
soH,um dies,ern unleidlichen Z'ustand abzu
helfen.

Es ist allerdings so, daß es mit den An
trägen in diesem Landtag s,eine besondere
Bewandtnis 'hat. An Anträgen hat es im Laufe
der Jahre seit 1945 wahrlich nicht gefehlt; ihr
Schicksal war aber ein sehr v,erschiedenes. Von
manchen Anträ,gen hat man erst dann wieder
'glehört, nachdem sie durch ,die Zeit bereits
überholt waren,andel'e sind dagegen perio
disch wieder g,ekommen.

Die Volkspartei hat sich schon im Mai 1946
in einem Antrag mit ,der Verbes,semng der
Postverhältnisse !auf dem Lande hef,aßt.· Der
nächste Antrag stammt aus dem Juni 1948.
Er kommt also alle zwei Jahre wi1eder, j,etzt
haben wir den driHen Antmg vor 'uns. Offen
bar dann, wenn der Mai 'kommt oder der Juni,
wo die Bäume ausschlagen, eri'nnert sich die
V'Oilkspartei an die Post1vlerhältnisse auf dem
Lande !und bringt einen Antrag ein. Sie fühlt,
es muß etwas g,eschehen. Es wird also ein An
tmg ,eingebracht. NaC'hher soll einer kommen
und sagen, daß die Volksparteiler nichts für
die B,auem tun! (Heiterkeit.)

Nach der Beschlußfassung über den l'etzten
Antrag im Jahne 1948 hat die Postdirektion
g,eantwortet, daß man sparen müsse - aus
gerechnet bei der Postzustellung auf dem
Lande. Und es ist auch gesp,art worden. Nach
dem die Abgeordneten der ÖVP 'und S'PÖ im
Parlament für eine R1eduzierung des Personals
g,estimmt 'haben, hat die Postdirektion alsbald
cl'klärt, daß hei den p.ost- und Telegrap'hen
ämtern Sparmaßnahmen durchgeführt werden
müßten und daß daher nicht darangedacht
wlerden Ikönne, die Postverhältnisse auf dem
Lande zu verbessern. Es ist also hier wieder
offenbar, was man ,auch bei manch anderer
Gelegenheit beobachten kann, daß die Rechte
im Landtag nicht weiß, was die Rechte im
P.arlament tut.

Die entsC'heidende Ursache dafür, daß die



Postzustellung auf dem Lande so außerordent
lich schlecht ist - es gibt Orte, wo sie nur
viermal oder höchstcns fünfmal in der Woche
vorgenommen wird -, ist die Tatsache, daß
es viele Landbriefträger gibt, die nicht voll
beschäftigt sind, die nur 24 oder 36 Stunden
arbeiten dürfen und ,die niemals eine richtige
EnHohnung hekommen. Das hat zur foIge,
daß die Postzust,elhmg in dcn umliegcndcn
Dörf.ern schlecht ist.

Die Vollbeschäftigung dieser Briefträger ist
meiner Meinung 'nach die Voraussetzung da
für, daß die Postzustellung in den Dörfern
verbessert wird. Welche autoritär-bürolkratische
Einstellung die Postdirektion gegenüber den
Wünschen der Landbevölkerung hat, daf'ür
will ich nur 'ein Beispiel anführen. l'n Gunters
dorf hat es bis z,um Jahre 1948 zwei voll
beschäftigte Briefträger mit je 48 Stunden
Arbeitsz'eit g,egeben. Nach den postämtlichen ,
Arbeitsnormen darf aber nur 'einer mit
48 St'unden und ein Stundenlöhner mit
3() Arbeitsstunden 'verwcndet werden. Die
Gewerkschaft der Postangestellten hat den
Vorschlag ,gemacht, daß man die Postzustel
Jung in den umliegendcn Dörf.ern vergriößeTll
soll und daß man hier also zwei IBriefträger
mit je 48 Stunden Arbeitszeit anstellen s'Oll.
Die Postdirektion hat geantwortd: Wenn man
das ,in Ountersdorf macht, :kommen auch alle
anderen Orte mit solchen forderungen. In
folgedessenk,önncn wir das nicht machcn. ,Es
ist also hier ein lßri<efträger versetzt worden
und es ist neben dem einen Böefträger ein
Stundenlöhner auf.genommen wordcn.

Die Landbevölkerung, die ja beim St,euer
zahlen auch nicht erst in zweiter Linie dran-

kommt, hat ein Recht darauf, daß man diese
ihre Wünsche endlich ,erf<üllt. Der Landbrief
träger, der jahraus, jahrein, im Sommer und
Winter, wie jeder weiß, eine außerordentlich
schwieri,ge Al'beit leistet, hat ein Recht auf
Vollheschäftigung und ausreichende E,ntlÜ'h
nung. Es muß einmal dem Vel'k'ehrsministe
Tium und der Postdirektion klargemacht wer
den, daß mit dieser hochmütigcn Mißachtung
der Landbevölkerung Schluß gemacht werden
muß, und zwar mitalleT Entschi'edenheit, nicht
nur mit formalen Anträgcn, von denen ioh
nicht glauben wHl, daß si{' nur Selbstzweck
sind. Der Landbeviölk,erung und den Land
briefträgern muß endlich das Recht zuteil
werden, auf das s:ie Anspruch haben.

PRÄSIOENT: Di,e Rednerliste ist erschöpft.
Der Herr IBerichterstatter hat das Schlußwort.

Berichterstatter Aibg. DIENiBAUER (Schlujl
wort): Ich ,habe meinen ersten Ausführungen
nichts 'hinzuzufügen und ,bitte nochmals um die
Annahme des Antrages.

P!RÄSIOENT (Abstillllllullg): Ange-
n ommen.

Somit ist ,die Tagesordnung der heutigen
Sitzung erledigt.

Es werden folgende Ausschüsse Sitzungen
abhalten: Der f inanmusschuß sogleich im
Herrensaal. Am Mittwoch, den 7. Juni 1950,
um 10 Uhr findet eine Sitzung des WiTt
sohaftsausschusses statt.

Die nächste Sitzung wird auf sC'lJrifHichem
Wege he'kanntgege<ben.

Die Sitzung ist geschlossen.

(SchluP der Sitzung' UlIl 12 Uhr 35 Min.)


